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Zweite Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf, am Dienstag, den 19. Juni 1888.

Beginn: 10 Uhr 15 Minuten Vormittags.

Tagesordnung:
1. Eingänge.
2. Geschäftsordnungfür den Proviuzial-Landtag.
3. Mittheilung über die Wahlen.
4. Etat.

VorsitzenderFürst zu Wied: Ich eröffne die zweite Sitzung, indem ich zunächst die
beiden Herren Schriftführer der letzten Sitzung bitte, ihre Plätze einzunehmen. (Geschieht).

Die sterblichen UeberresteSr. Majestät des Kaisers und Königs Friedlich III. sind nun
zur Erde bestattet und ich glaube, daß der Rheinische Provinzial-Laudtag, der unter diesen schmerz¬
lichen Eindrücken hier zusammengetreten ist, zunächst die Pflicht hat, einen Ausdruck dieser
schmerzlichen Gefühle an diejenigenHöchstgestellten Personen gelangen zu lassen, an die wir uns
richten dürfen. , ^ ^ ^ ^

Ich würde Ihnen deswegen den Vorschlag machen,daß der Provinzml-Landtag beschließen
möge - ehe wir in die Geschäftsordnungeintreten, — eine Adressesowohl an Se. Majestät
den Kaiser Wilhelm II., als auch an Ihre Majestät die Kaiserin Viktoria und an Ihre Majestät
die Kaiserin Augusta zu richten. Ich möchte fragen, ob Sie hiermit einverstandensmd, und bitte
diejenigen, welche damit einverstandensind, sich von ihren Sitzen zu erheben. (Geschieht).

Ich constatire Einstimmigkeit dieses Beschlussesund gestatten Sie mir wohl, die Vor¬
bereitungen dazu zu treffen. Die Entwürfe werden Ihnen natürlich noch vorgelegt werden.

Meine Herren' Das Nächste, was wir zu erledigen haben, ist wohl tue Beschlußfassung
über die Geschäftsordnung und ich möchte auch hier fragen, ob Sie damit einverstandensind,
daß die Geschäftsordnungvorläufig en dloo von Ihnen genehmigt wird oder ob sie innen« die
einzelnen Paragraphen durchberathenwollen (Zuruf: en d1°°), sonst würde ich Ihnen vorschlagen,
dieselbe vorläufig en olo« anzunehmen und sie an die Geschäftsordnungs-Commisstongelangen
zu lassen, über deren Bildung ich mir weitere Vorschläge erlauben werde Dann würde die

Ihnen weitere Vorschlägeüber etwaige Aenderungen zu machen
haben. Sind Sie damit einverstanden? (Zustimmung). Da Niemand das Wort verlangt und
ein Widerspruch nicht erfolgt ist, s° erkläre ich die Geschäftsordnung vorläufig für on KI««
genehmigt.
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Meine Herren! Was sodann die Wahlen betrifft, so möchte ich Ihnen folgende Vor¬
schläge machen: Wie Sie wissen, ist es in unserem Provinzial-Statut vorgesehen, daß wir nach
der Größe unserer Provinz die in der Provinzial-Ordnung vorgeseheneZahl von Abgeord¬
neten zum Ausschußzu wählen haben, das sind 13 Mitglieder. Ich wollte Ihnen vorschlagen,
daß wir auf dieser Basis auch jetzt die Vorbereitungen zu den Wahlen im Allgemeinen treffen.
Es ist ja wohl die Regel, daß eine parlamentarischeKörperschaftsich in Abtheilungen durch das
Loos theilt und so auch ihre Commissiouenwählt; wir sind zwar eine parlamentarischeKörper¬
schaft, aber ich glaube es als Ihr Vorsitzenderaussprechenzu sollen, wir sind auch eine verwal¬
tende Körperschaft,eine an höchster Stelle in der Provinz verwaltende Körperschaft. Das ist ein
großer Unterschied. In den Parlamenten haben Sie politische Parteien, die aber haben wir hier
gar nicht, und ich darf wohl annehmen, daß Sie hierin ganz mit mir einverstandensind. (Zu¬
stimmung). Ich möchte Ihnen den Vorschlagmachen, daß wir die natürliche Eintheilung, die in
unserer Provinz gegeben ist, für alle zu thätigenden Wahlen zu Grunde legen. Wir haben
5 Regierungsbezirkein unserer Provinz und aus diesen 5 Regierungsbezirkenist, je nach der
Bevölkerung der einzelnen Kreise lind Städte, die Zahl der Abgeordneten zu wählen, welche
hierher gesendet werden.

Meine Herren! Ich möchte Sie deswegen bitten, auf diefe Zahl von 13 approximativ,
— genau kann es nicht geschehen — die Eintheilung unserer Regierungsbezirkeund die Zahl
der Abgeordnetenzurückzuführen.Ich möchte Ihnen deswegen auch vorschlagen,bei allen weiteren
Wahlen von Commissionenauf diese Basis zurückzukommeu.Der Vorschlag würde also dahin
gehen, daß für Düsseldorf 4, für Köln 3 und für die 3 übrigen Regierungsbezirkeje 2 Abge¬
ordnete zunächst in den Ausschuhund dann auch in alle anderen Commissionengewählt würden.
Ich möchte dabei darauf hinweifen, daß dein nichts im Wege steht, für wichtigeVerhandlungen
die Zahl zu verdoppelu und ganz einfach zu sagen, daß, statt 13, 26 Mitglieder bei wichtigen
Angelegenheitenzusammentreten; es würde sich dann für jeden einzelnenRegierungsbezirkdie
Zahl verdoppeln. Ergänzend möchte ich Ihnen vorführen, daß die Vertreter der Regierungsbezirke
unter sich zusammentretenund ihre Vorschlägemachen, daß der Landtag aber beschließt, sodnß
die Vorschläge der Regierungsbezirkenicht bindend sind für den Landtag. Sind die Herren
hiermit einverstanden? fönst würde ich über die Geschäftsordnungdie Debatte eröffnen.— Der
Herr AbgeordneteBecker hat das Wort.

Abgeordneter Becker: Meine Herren! Die Vorschläge unseres hochverehrten Herrn
Vorsitzenden haben manches für sich; nur ist es mir fraglich, ob es zweckmäßig ist, diefes Prinzip
hier fchon zur Annahme zu bringen. Wir haben ja heute Abend eine Vorbesprechung,an welcher
die Mitglieder des Landtages in zwangloserWeise theilnehmenkönnen, und in welcher diese in
dankenswerter Weise angeregte Frage zur Besprechunggelangen wird, und möchte ich deshalb
anheimgeben,die Beschlußfassungheute auszusetzen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Meine Herren! Ich bin mit dem Herrn Vorredner ganz
einverstanden, glaubte mich aber als Vorsitzender verpflichtet, hier diese Frage anzuregen. Wir
würden also diese Frage bis zur nächsten Sitzung aussetzen. (Zustimmung.)

Meine Herren! In unserer Geschäftsordnung sind vier Schriftführer vorgesehen; wir
würden also noch zwei weitere Herren zu wählen haben; ich erbitte mir hierüber ihre Vorschläge.
(Iumfe.)

Es werden die Herren AbgeordnetenTenge, Graf Nesselrode, Broich und von Hagen
vorgeschlagen. — Wird gegen die Wahl dieser Herren Widersprucherhoben? (Pause.)
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Ich eonstntire, daß kein Widersprucherfolgt. — Der Herr Abgeordnetevon Grand-Ry
hat das Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter von Grand-Ry: Meine Herren! Ich mochte bitten davon Abstand zu
nehmen, bestimmtePersonen per Akklamation jetzt schon in den Vorsitz zu wählen. Wenn auch
die Wahl des Herrn Vorsitzenden und dessen Stellvertreter auf diese Weise erfolgt ist, so erfolgten
die Vorschlägedoch aus dem Hause.

VorsitzenderFürst zu Wied: Meine Herren! In unserer Geschäftsordnungist die Wahl
per Akklamationvorgesehenund machte ich auch nur den Vorschlagder Kürze wegen, damit wir
vorwärts kommen. Wenn aber Herr vonGrand-Ry Widersprucherhebt, würden die Wahlen durch
Stimmzettel vorzunehmen sein, — Der Herr Abgeordnetevon Grand-Ry hat das Wort zur
Geschäftsordnung.

Abgeordnetervon Grand-Ry: Die Wahl per Akklamation ist allerdings in der Geschäfts¬
ordnung vorgesehen,aber doch nur in dem Sinne, daß der Vorschlagdazu aus dem Hause hervor¬
gehen muß; das ist parlamentarischeSitte, nicht aber auf Vorschlagvon Seiten des Präsidenten.
Wenn aus dem Hause selbst ein Vorschlagauf ANlamationswahl hervorgeht, so würde ich glauben,
daß das dem Sinne der Geschäftsordnungentspricht.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Dann stelle ich diesen Antrag als ein Mitglied
des Hauses. (Heiterkeit.) — Der Herr Abgeordnete Ianßen hat das Wort zur Geschäfts¬
ordnung.

AbgeordneterIanßen: Meine Herren! Ich bitte den Herrn Abgeordnetenvon Grand-Ny
seinen Widerspruchfalleu zu lasse,,, und erlaube ich mir daran zu erinnern, daß im Abgeordneten-
Hause die Schriftführer niemals durch Stimmzettel, fondern stets durch Akklamationauf Vorschlag
von irgend einer Seite des Hauses hin gewählt werden. Auch würde eine Wahl durch Stimm¬
zettel unsere Zeit in ganz ungemessenerWeise in Anspruch nehmen. Ich möchte den Vorschlag
Meinerfeits aufnehmen, wie ihn Se. Durchlauchtgemachthaben.

VorsitzenderFürst zu Wied: Meine Herren! Ich muß Sie um Verzeihung bitten,
wenn ich aus meiner Gewohnheit, die ich an dieser Stelle von 13 Jahren her angenommen habe,
vielleicht etwas thue, was nicht ganz der strengen parlamentarischenRegel und den jetzigen Ver¬
hältnissenentspricht; ich werde aber stets gerne eine wohlwollende Unterweisung annehmen.— Der
Herr Abgeordnetevon Grand-Ny hat das Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordnetervon Grand-Ny: Ich nehme selbstverständlich meinen Widerspruchzurück,
sobald, wie es hier geschehen, die Wahl per AkklamationSeitens eines Mitgliedes des Hauses
beantragt wird.

Vorsitzender Fürst zu Wied: Der Antrag des Herrn AbgeordnetenIanßen schlägt
Ihnen die Wahl durch Akklamationder genannten vier Herren zu Schriftführern des Hauses vor.
Ich frage, ob Sie hiermit einverstanden sind. (Pause.) Ich constatire, daß kein Widerspruch
erfolgt und erkläre die vier Herren für gewählt.

Das Nächste, was ich zu thun habe, ist, Ihnen die Eingänge mitzutheilen. Zunächst
haben wir hier ein Schreiben des Herrn Oberpräsidenten wegen Uebernahme des Baues von
Baracken auf der Wahner Heide Seitens der Provinz gegen Gewährung des gesetzlichenSeruises.

Zweitens eine gutachtliche Aeußerung des Landtags, ob den Gemeinden der Provinz die
Verpflichtungaufzuerlegensei, für eine genügendeZahl von Zuchtstierenevent, zu sorgen.

Drittens Begrenzungder Wahlperiodeder bürgerlichen Mitglieder der Ober-Ersatzcommission
im RegierungsbezirkWiesbaden.
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Ferner ist mir zugegangenvon Seiten des Herrn Landtags-Commissariusein Schreiben,
folgendermaßenlautend:

Düsseldorf, den 17. Juni 1888.
Ew. Durchlaucht beehre ich mich ganz ergebenst zu ersuchen, gefälligst durch den gegen¬

wärtig tagenden Provinzial-Lcmdtag nach Maßgabe der ßZ. 47 ff. der Prouiuzialordnung vom
1. Juni v. I. die Wahlen zum Provinzial-Ausschussebaldthunlichstvollziehen lassen und mir die
Namen der Gewählten, sowie deren Stellvertreter mittheilen zu wollen.

Der Königliche Landtags-Commissarius,Oberpräsident der Rheinprovinz,
gez.: von Nardelebeu.

An
den Herrn Vorsitzenden des Provinzial-Landtages der Nheinvrovinz,

Fürsten Wilhelm zu Wied, Durchlaucht, hier.
Ich mochte fragen, was der Landtag beschließt,in welcherWeise diese Sache behandelt

werden soll, oder ob erst von der Geschäftsordnungs-CommissionVorschlägegemacht werden sollen.
— Der Herr AbgeordneteLindemann hat das Wort.

AbgeordneterLindemann: Ich glaube, daß es mehr oder minder eines ausdrücklichen
Beschlusses erübrigt gemäß §. 8 der Geschäftsordnung. Es wird nöthig sein, die neungliederige
Commissionzu wählen.

VorsitzenderFürst zu Wied: Das müssenwir aber vertagen, bis der Modus der Wahl
festgesetzt ist uud würde ich also vorschlagen, die Sache zu vertagen; sind Sie damit einver¬
standen? (Zustimmung.)

Ich constatire Ihre Zustimmung.
Meine Herren! Ich habe hier noch ein weiteres Schreiben des Herrn Lcmdtags-

Commissars, lautend:
Düsseldorf, den 17. Juni 1888.

Ew. Durchlaucht beehre ich mich unter Bezugnahme auf §. 23 der Provinzial-Ordnung
vom 1. Juni 1887, nach welchen: die Beschlußfassungüber Einsprüche gegen das stattgehabte
Wllhlverfllhrenund über die Gültigkeit der Wahlen dem Provinzial-Landtage zusteht, hierneben
die Wahlverhandlungen der einzelnenKreise der Provinz ganz ergebenstzu übersenden.

Der Königliche Landtags-Commissarius,Oberpräsident der Nheinproviuz.
gez.: von Bardeleben.

An
den Herrn Vorsitzenden des Provinzial-Landtages der Nheinvrovinz,

Fürsten Wilhelm zu Wied, Durchlaucht, hier.
Es wird dies s. Z. geschehen und brauche ich hierüber keine Beschlußfassungherbeizu¬

führen. Es ist mir noch folgende Mittheilung von dem Herrn Lcmdtags-Commissarzugegangen:

Düsseldorf, den 17. Juni 1888.
Ew. Durchlaucht beehre ich mich den Königlichen Negierungsrath von Philipsborn als

meinen Commissarius zu den Sitzungen des Provinzial-Landtages und der von demselbenzur
Vorbereitung seiner Beschlüsse gewählten Commissionenganz ergebenst anzumelden.

Der Königliche Landtags-Commissarius,Oberpräsident der Nheinvrovinz.
gez.: von Bardeleben.
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Ich habe hiermit die Ehre, den Herr» Regierungsrath von Philipsborn einzuführen.
(Das Haus erhebt sich.) Von dem Herrn Landtags-Commissar ist mir noch folgendes Schrerben

^°"gen- Düsseldorf, den 17. Juni 1888.

Ew. Durchlaucht beehre ich mich ganz ergebenst zu ersuchen, gemäß § 2? Absatz 4 der
Kreisordnung vom 30. M°i v. I. über den in Ausfertigung hnrneben angeschlossenen Entwurf
eines Regulativs der Pensionskafsefür die Bürgermeister und ^e übngen besoldeten Beamten der
Landbürgermeistereienund Landgemeindengefälligst eine '"wchtche Aeußerung des geg^
tagendenProvinzial-Landtages herbeizuführenund mir das bezüglicheGutachten sodann nntthnleu

^ "^Zugleich bitte ich auch gefälligsteine Aeußerung des Provinzial-Landtages darüber beizu¬
fügen ob derselbe aewillt ist, nach Maßgabe des §. 27, Absatz 5 a. a. O. emen Theü der gemäß
s Nr s Gs^ April 1873 (G.-S. S. 187) und §. 26 des Gesetzes vom
8. Juli 1875 (G.-S. S. 44?) aus der Staatskasse jährlich zur Verfügung gestellten Summe an
die Pensionskafsezu überweisen.

Der Königliche Landwgs-Commifsarius,Oberpräsident der Nheinprovinz.
gez.: von Bardeleben.

An
den Herrn Vorsitzenden des Provinzial-Landtages der Rhemvrovmz,

Fürsten Wilhelm zu Wied, Durchlaucht,hrer.
Das würde auf eine spätere Tagesordnung zu setzen sein. Sodann habe ich eine Mit¬

theilung v^Se tn der Gesellschaft „Verein" m Düsseldorf worin die Mitglieder des Landtags
zum Besuchedes Steinstraße '2-16 gelegenen Veremslokals ergebenst emgeladen^ Das
geht wo l .ä aot.. Sodann habe ich eine Petition von Setten emes MtgKedes des Landtages,
des Herrn Lueg aus Oberhansen, wegen Gewährung emes Vertrags zur rheuusch-we t aüschen
HüttenM^e Des Weitere., Petition der Landbürgermeisterwegen Versorgungder Hmerwebenen
«3 E°—^B^ s°wie eine Petition der Gemeinde-Empfängerum Verleihung der

Pensions-BereWgung, ^^. ^^^ ^ ^^, Krankenversicherung der land- und

^"?" M Errichtung einer Gemälde-Gallerie zu Düsseldorf wegeu

^'"^Petitwn Kirchenvorstandeszu Heinsberg wegen Bewilligung eines Zu-

"' ^3V^ eines Gewerbemuseumsiu Düsseldorf,

^"" Beschwerdevou Einwohnern von Longkamp wegen Versaguug des Austritts aus der

ProvinziabFeuersoeie^ ^ Weiterführung der Wiedbach-Stmße von Neustadt uach

Seifen, enM? mewe ^Ihnen das Verzeichnih der Vorlagen für den Provinzial-

Laudtag «en,^^^^^^ Elches sie schon durch eiu-
stimmigenBeschluß erledigt haben.

3*
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2. Zweites Statut für den RheinischenProvinzial-Verband.
3. Haupt-Etat nebst sämmtlichenzugehörigenSpezial-Etats für die laufende Verwaltung

für eine zweijährige Etatsperiode nebst zugehörigemReferate.
4. Referat, betreffendVermögensstand des RheinischenProvinzial-Vcrbandes.
5. Entwurf einer Geschäftsordnung für den Prouinzial-Landtag. — Ist von Ihnen

vorläufig genehmigt.
6. Desgleicheneiner Geschäftsordnungfür den Provinzial-Ausschuß.
7. Desgleichen einer Geschäftsordnungfür den Landes-Direktor und die ihm zugeordneten

oberen Ncameen,
8. Entwurf eines neuen Reglements für die RheinischeProvinzial-Feuer-Societät.
9. Entwurf eines Reglements über die den Mitgliedern des Provinzial-Landtages, des

Provinzial-Ausschussesund der Provinzial-Commissionen, sowie den gewählten Mitgliedern des
Prouinzialraths zu gewährenden Tagegelder und Reisekosten.

10. Entwurf eines Regulativs für die Pensionskasse der Landbürgermeister und Land¬
gemeindender Nheinprooinz. — Dies würde zugleich zu behandeln sein mit der Vorlage von
Seiten des Herrn Landtags-Commissars,welche ich die Ehre hatte, Ihnen mitzutheilen.

11. Referat, betreffendAbänderung des Reglements über die den Beamten der Central-
stelle zu gewährenden Tagegelder und Reisekosten.

12. Referat, betreffend Antrag auf Erwirkung des Privilegiums zur ferneren Ausgabe
von 20 Millionen Nheinprovinz-Anleihescheinen.

13. Referat, betreffend den Ankauf zweier Häufer an der Provinzial-Blindenanstalt
in Düren.

14. Bericht des Prouinzial-Verwaltungsraths, betreffend die Uebernahme der aus dein
Neichsgesetzevom 5, Mai 1880 und dem Preußischen Gesetze vom 20. Mai 1887 sich ergebenden
Verpflichtungendes RheinischenProvinzial-Nerbandes

15. Wahlen:
ll) Des Vorsitzenden und der Mitglieder des Prouinzial-Ausschusscs,
d) des Landes-Direktors,
o) zweier Oberbeamten der Centralstclle

und endlich, meine Herren, die Wahlen, die wir vorhin hier schon besprochen haben.
Das, meine Herren, sind die Eingänge, die ich Ihnen heute mitzutheilen habe.
Wir würden nunmehr, meine Herren, in Fortsetzung der von mir am Sonntag ange¬

kündigtenTagesordnung, heute in eine General-Diskussiondes Haupt-Etats und des dazu gehörigen
Referates über den Vermögensstand des RheinischenProvinzial-Verbandes hier eintreten. Sind
die Herren damit einverstanden?(Pause.)

Es erfolgt kein Widerspruch,somit würden Sie damit einverstandensein.
Ich ersuche dann den Herrn Landes-Direktor das Referat zu übernehmen.
Landes-Direktor Klein: Indem ich die Ehre habe, die Etats der Provinzial-Verwaltung

der Rheinprovinz, bestehend in einem Haupt-Etat und 22 Spezial-Etats, so wie dieselbenaus der
Berathung des Provinzial-Verwaltungsraths hervorgegangen sind, im Namen des letzteren vor¬
zulegen, glaube ich einem Wunscheder hohen Versammlung zu entsprechen, wenn ich mich hierbei
nicht nur auf eine allgemeine Erläuterung der vorliegenden Zahlengruppen beschränke,sondern
wenn ich diese Gelegenheitwahrnehme, um im Anschluß an den Haupt-Etat, in großen Zügen
wenigstens, einen Gesammtüberblicküber die ganze Provinzial-Verwaltung zu geben. Diese
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Behandlung der Angelegenheitdürfte insbesondereden vielen neu eingetretenenMitgliedern dieses
hohen Hauses willkommen sein, welche bis jetzt noch keine Gelegenheit hatten, sich mit den An¬
gelegenheitender Provinzial-Verwllltung vertraut zu machen. Da ich diese Erläuterungen der
einzelnen Positionen gewissermaßen episodenartigbei den einzelnen Etatstiteln cinzuflechten beabsich¬
tige, so möchte ich das Gesammtbild des Etats bis zum Schluß verschieben. Wenn Sie, meine
Herren, mir auf diesem Wege folgen wollen, so finden sie zunächst unter Titel I, Nr. 1 des
Haupt-Etats: die Dotationörcnte des Staates, und zwar erstens eine allgemeine Dotationsrcnte
und zweitens eine Dotationsrcnte für bestimmte Zwecke, Mit diesen Renten hat es folgende
Vcwandtniß: Durch das Gefetz vom 30. April 1873 wurde eine Summe von 6 000 000 M.
aus dem Staatshaushalt ausgeschieden, um den einzelnen Prouinzial-Verbänden als Fonds zur
Ausrüstung ihrer Selbstverwaltung überwiesenzn werden.

In gleicher Weise wurde ferner eine Summe von 1000 000 M. ausgeschieden,um
den einzelnenLandkreisen zur Durchführung der damals in der Ausarbeitung begriffenenneuen
Kreisordnung überwiesenzu werden. Die Ucberweisung dieser Betrage erfolgte noch nicht sofort
im Jahre 1873, sondern die überwiesenenBeträge wurden zunächst für Rechnung der Verbände,
alfo der Kreife und Provinzen, rentbar angelegt. Die Vertheilung felbst erfolgte erst auf Grund
des Gesetzes vom 5. Juli 1875, des sogenannten Dotationsgesetzes. Durch dieses Gesetz wurde
die Summe zur Ausrüstung der Prouinzial-Verbände mit einem Selbstuerwaltungs-Fonds von
6 000 000 M. auf 13 440 000 M. erhöht, während die Kreisrente in dem ursprünglichen
Betrage von 1000 000 M. bestehen blieb. Die Vertheilung dieser 13 440 000 M. auf die
einzelnenProvinzen erfolgte zur Hälfte nach dem Flächeninhalte und zur anderen Hälfte nach
Maßgabe der Zahl der Civilbevölkerungin den einzelnenProvinzen. Dieser Maßstab war für
die Nheinprovinz ein höchst ungünstiger, weil die Rheinprovinz wenig ausgedehnte Flächen besitzt,
weder Landseen, noch weite Haidestrecken, welche mitgerechnet wurdeu. Es hatte dieses zur Folge,
daß die Nheinprovinz wenigstens relativ am schlechtestenweggekommen ist. Ich will dieses an
einigen Beispielen beweisen:

Die Provinz Preußen erhielt 2 465166 M., Schlesien 2 081058 M, während die
Nheinprovinz nur 1735 755 M., also circa 375 000 M. weniger erhielt als Schlesien, obwohl
die Aufgabe, für welche die Dotationsrente zugebilligt ist, hier ebenso groß und bedeutendwar,
wie für Schlesien.

Der Ausfall, welchen die Nheinprovinz,den übrigen Provinzen gegenüber, bei Zuweisung
der jährlichen Dotationsrente hierdurch erlitt, konnte nur auf einem doppelten Wege wieder aus¬
geglichen werden entweder durch Erhöhung der Provinzial-Umlagen oder durch eine Vefchräukung
in den Ausgaben Die frühere provinzialständifche Verwaltung hat - wie ich nachweisen werde -
in den letzterenJahren den zweiten Weg gewählt und die Ausgaben so beschränkt,daß die Ver¬
waltung mit der knapp bemessenen Dotationsrente geführt beziehentlich alle Ausgaben mittelst
jener Rente bestritten werden konnten.

Die gegen die Dotationsrcnte den übrigen Provinzen, sowie der Rhemproumz zugewiesenen
Aufgaben waren nach dem Gefetz von: Jahre 1875 folgende:

1. Fürsorge für den Neubau von chaufsirtenWegen und Unterstützungdes Gemeinde-
und Kreis-Wegebaues; . ^ , , ,. ,

2. Beförderung von Landes-Meliomtionen,soweit fte nach Zweck und Umfang eme nicht
über das provinzielle Interesse hinausgehendeBedeutung hatten;

3. Bestreitung der Kosten des Landarmen- und Corrigendemvesens;
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4. Fürsorge bezw. Gewährung von Beihülfen für das Irren- und Nlindenwesen;
5. Unterstützung milder Stiftungen, Nettnngs-, Idioten- und anderer Wohlthätigkcitsanstalten;
6. Zuschüssefür Vereine, welche der Kunst und Wissenschaftdienen, desgleichen für

öffentlicheSammlungen für diefe Zwecke, Erhaltung und Ergänzung von Landesbibliotheken,
Unterhaltung von Denkmälern;

?. für ähnliche, im Wege der Gesetzgebung festzustellende Zwecke.
Die Staatsregierung hat von der «nb 7 vorbehalten««Befugniß nur in einem Falle

Gebrauch gemacht, indem sie durch Gesetz vom 13, März 1878 die Zwangserziehung verwahr¬
loster Kinder den Provinzial-Verbänden überwies und zwar in der Weise, daß der Staat die
eine und die Provinz die andere Hälfte zu tragen hatte. Eine Erhöhung der Dotationsrente bei
Zuweisung dieser weiteren Aufgabe ist nicht erfolgt.

Die unter Titel I, Nr. 1 angeführte Staatsrente von 1 756 736 M. dient für die eben
von mir verlesenenZwecke, sowie für die weiter hinzugetreteneAufgabe der Zwangserziehung.

Die zweite Kategorie von Renten ist für besondere, im GesetzevorgeseheneZwecke
bestimmt. Es sind dies sür die Rheinprovinz:

1. eine Rente zur Gewährung von Prämien und Unterstützungen von Hebammen im
Betrage von .................... 930 M. — Pf.

2. eine Rente zur Unterhaltung der Hebammen-Lehranstalt zu
Köln von ..................... 4972 ., 10 „

3. eine Rente zur UnterstützunglandwirthschaftlicherSchulen von 12 600 „ — „
und

4. eine Rente von ............... 2 056 233 „ — „
für Uebernahme der Verwaltung und Unterhaltung der ehemaligen Staatsstraßen, Die drei
ersten Renten beruhen auf Zahlungen, welche die Staatsregierung bereits vor Einführung der
Selbstverwaltung für diese Zwecke geleistet hatte, und finden Sie diese Summen bei den betreffenden
Ausgabe-Titeln auch in: Etat verausgabt. Die Haupt-Position unter den Renten der zweiten
Kategorie bildet die Rente für die Straßenverwaltung.

Mittelst dieser Rente sollen nach ß. 20 des Dotationsgesctzesbestrittenwerden: die Kosten
der Oberleitung der Straßen-Verwaltung, die Kosten der örtlichen Verwaltung uud die Kosten
der Unterhaltung der der Provinz überwiesenen ehemaligen Staatsstraßen, in einer Ausdehnnng
von rund 2300 Km. Die in Rede stehende Rente ist nach den Kosten ermittelt worden, welche
die Staatsstraßen dem Staate in den einzelnenProvinzen verursacht hatten, und welche damals
als Ausgabepostenfür Straßenzweckeim Staats-Haushalte standen.

Die aus Staatsmitteln der Provinz zufließendenDotationsrenten beziffern sich hiernach
auf ....................... 1 756 736 M. — Pf.
und ....................... 2074 735 „ 50 „

oder zusammen auf . . 3 831471 M. 50 Pf.
Unter Titel III des Haupt-Etats finden Sie eine Rente der Provinz Westfalen mit

2350 M. für Unterhaltung einer Strahenstrecke in der Gemeinde Oberbunsfeld aufgeführt.
Hiermit hat es folgende Bewandtniß: Durch ein Gesetz aus dem Jahre 1883 wurde die bis
dahin der Provinz Westfalen ungehörige Gemeinde Oberbonsfeld mit der Rheinvruvinz vereinigt.
In Folge dieser Vereinigung wurde die Unterhaltung der im Banne der Gemeinde Oberbonsfeld
liegenden ehemaligen Staatsstrahenstrecken von der Nheinprovinz übernommen. Die Provinz
Westfalen war nun der Ansicht, daß die Rheinprovinz die Unterhaltung dieser Straßenstrecken
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unentgeltlichzu übernehmen habe, während wir der Ansicht waren, daß die ratirliche Rente,
welche die Provinz Westfalen auf Grund des Dotationsgesetzesfür Unterhaltung der Staats¬
straßen bekommenhatte, für die Straßenstrecke in der Gemeinde Oberbonsfeld an die Rhein¬
provinz abzugeben fei. Es hat das zu einein Prozeh mit der Provinz Westfalen geführt, in
welchem die Nheinprovinz bei dein Oberverwaltungsgerichtobgesiegt hat, und die Proumz Westfalen
oerurtheilt worden ist, eine jährliche Rente von 2350 M, an die Rheinprovinz zu zahlen, und so
figurirt denn dieser Betrag im Etat. «, ^ c c. ^ ., .

Titel IV der Einnahmen betrifft die Einnahmen von sogenanntenNebcnfonds. Es sind
dieses Fonds welche die Rechte einer felbstständigen juristischen Persönlichkeitbesitzen, beziehentlich
einer solchen'zugehüren,uud hinsichtlich deren im Dotationsgesetzbestimmt ist, daß nur die Ver¬
waltung und der freie Zinsgenuh auf die Provinzial-Verwaltuug übergehen follen. Es sind
dieses zwei Fonds: nämlich erstens nach §, 8 des Dotationsgesetzesder ehemalige Hülfskasfen-
fonds, da', ist diejenige Summe, welche der Staat ursprünglich auf Grund der Königlichen Bot¬
schaft vom ? April 184? gegeben hatte, um die in den einzelnenProvinzen ernchteten Hülfs¬
kassen zu dotircu, Diefer Hülfskassenfonds,f° wie ihn die Staatsregiernng im Jahre 1873 an
die Provinz überwiesen hat, betrug 1873 600 M. 4? Pf. Der zweite Fonds ist der Meliorations¬
fonds welcher gleichfalls aus Staatsmitteln begründet und der Verwaltung der Provinz durch
§. 10 des Dotatiousgefetzesüberwiesenworden war. Dieser Meliorationsfonds bestand in Dar¬
lehen im Betrage von 741500 M. Von diesen beiden Fonds im Betrage von 1873 600 M.
4? Pf und 741 500 M wurde dem Provinzial-Verbande nach A 8 und 10 des Dotations¬
gesetzes der freie Zinsgenuß zur Verfügung gestellt. Im Laufe der Zeit ist mit diesen F°.ids
eine Aenderung vorgenommen. Zunächst hat der 31. Provmzml-Laudag den Stammfonds der
Hülfskasse von 1 873 600 M. 4? Pf. auf 3 000 000 M. erhöht und hierbei bestnnmt, daß die
Provinzial-Hülfskasseeinen festen Zins von 4«/« des gefam.nten Stmnmfonds, also die Summe
von 120 000 M jährlich zur Verfügung der Provinzmlstande abliefern ,ollte, wahrend das Mehr-
erträgniß an Zinsen zur Ansammlung eines Reservefondszu dienen habe Diese 3 000 000 M
Stammfonds der »lasse sind durch Beschlüsse des 33. Provmzml-Lan ages der Landesban
der Rheinprovinz, in welche die Provinzial-Hülfskassesich «...gewandelt hatte als Saninikapital
"Nt der Verpflichtung belassen worden, von diesen 3 000 000 M. ^a rlich 4°/o Zm en an den
Provinzial-Verband abzuführen. Diefe 4°/« Zinfen sind unter Titel IV nnt 120 000 M.

«M""IM'ßerdem ^ Landesbank noch ein weiterer Betrag ans Provinzialmitteln über¬
wiesen morden. Wie ich bereits die Ehre hatte zu erwähnen ist der Antheil der Rheinprovinz
an den 6 000 000 M., welche im Jahre 1873 zur Dotiruug der Provinzen nn Staatshaushalte
disponibel gestellt und bis zur Vertheilung imIahre 1875 rentbar ».igelegt worden stn, zug eich
mit der Dotationsrente der Nheinprovinz als Kapital übergeben worden. Dieses Kapital betrug
damals 2 326 635 M Von dieser Summe sind 326 635 M. für den Bau der Irrenanstalten
«erwendet worden, - worauf ich fpäter noch zurückkommen werde - während aus dem
Neste im Vetraae vou 2 000 000 M. der im früheren Etat aufgeführte Provmzmlfonds
gebildet worden st. Dieser Provinzialfonds war zu 4> Zinfen rentbar bei der Hülfskasse
angelegt, uud warm die jährlichen Zinfen mit 80 000 M. als Einnahmen m den Etat
gestellt und wurden zur Deckung der ««gemeinenAusgaben der ProvmzM^ verwen et
Diese bereits im Besitze der Provinzial-Hülfskassebefindlichen2 000 000 M. sind durch das
Etatut, welches der 33. Provinzial-Landtag beschlossenhat, der Landesbank als Reservefonds



24

überwiesenworden und zwar mit der Verpflichtung, diese 4"/u Zinsen weiter zu zahlen, so daß
nunmehr die Landesbank im Ganzen von 5 000 000 M. Zinsen an die Centralverwaltung zu
zahlen hat, im Gefammtbetrage von 200 000 M. Von diesen 200 000 Mark siud wie bisher
80 000 M. für die VedNrfuisseder Verwaltung in den Etat eingestelltund die 120 000 M.
zur Verfügung des Landtags disponibel gehalten worden. Die zur Verfügung des Provinzial-
Landtages stehenden120 000 M. bilden den sogenannten Ständefonds, den Fonds, aus welchem
bisher alle Bewilligungen des Laudtages für Kunst, Baudenkmäler, Wissenschaft, Unterstützungen
u. s. w, geflossensind, überhaupt diejenigen außergewöhnlichen Bewilligungen, welche der Provinzial-
Landtag bei seinen periodischenZusammenkünften zu treffen pflegte. Iu formeller Hinsicht
ist bei Aufstellung des jetzigen Etats die Aenderung getroffen worden, daß der Ständefonds,
beziehentlich diejenigen Einnahmen, aus welchen diefer Fonds besteht, in den Haupt-Etat ein¬
gestellt worden sind, was bisher nicht der Fall war. So finden Sie in dem Vinnochmetitel IV 1
die Zinsen ü, 4"/„ des Stammkapitals der Landesbank, 3 000 000 M. ausmachend, von
120 000 M. und andererseits in den Ausgaben dieselbe Summe uuter Titel III, Nr. 8 zur
Verfügung des Provinzial-Landtags. Die folgende Position der Einnahme, den Meliorations¬
fonds anlangend, fo habe ich fchon erwähnt, daß durch Zuwendung des Prooinzial-Landtages
dieser Fonds auf 2 000 000 M. erhöht worden ist. Ueber den Meliorationsfonds wurde früher
gleichfalls ein besonderer Etat aufgestellt, wahrend die Zinsen jetzt in den Haupt-Etat mit
40 000 M. jährlich eingestellt worden sind.

Ich bitte nunmehr zu Titel V der Einnahme, zu den Promnzialabgaben, übergehen zu
wollen. Dieser Titel besteht aus 3 Positionen. Die erste Position beträgt 2 635 000 M. zur
Verwaltung und Unterhaltung der früheren Bezirksstraßen, beziehentlich für Strahenzwccke. Die
Verwaltung uud Unterhaltung der Bezirksstraßen, wofür jene Summe erfordert wird, ist nicht
durch das Dotationsgesetzder Prouinzial-Verwaltung überwiesen worden, sondern dieselbe ist
vielmehr erst durch das Allerhöchst genehmigte Regulativ vom 17. Januar 1870 auf Grund
Beschlüssedes Prooinzial-Landtages als weitere Aufgabe der Provinzial - Verwaltung freiwillig
übernommen worden. Auf Grund dieser Beschlüsseist die Verwaltung und Unterhaltung der
früheren Vezirksstraßcn mit einem Netze von circa 4300 Km auf die Prouiuzial - Verwaltung
übergegangen. Die Kosten dieser Unterhaltung, welche bisher nach dein Regulativ vom 17.
September 1855 durch Einnahmen aus Chausseegeld-Erhebung und Zuschlägen zu den directen
Staatssteuern bestrittenwurden, mußten in Folge der Uebernahme jeuer Straßen auf die Provinz
nn Wege der Provinzial-Umlage bestritten werden. Bon dieser Umlage ist der Kreis Wetzlar,
welcher bekanntlich der Nheinprovinz angehört, frei geblieben, weil derselbediese Straßen selbst
unterhält. Der Kreis Wetzlar ist aber deshalb nicht besser gestellt wie die übrigen Kreise, sondern
er muh für die Straßen jährlich Kreisabgaben zahlen, welche zwischen 10 bis 12°/« schwanken.
Die übrigen Provinzinlverbände haben sich ohne Ausnahme auf die Unterhaltung der Staats¬
straßen beschränkt und sind bisher noch in keiner Provinz die den Bezirksstraßenanalogen Straßen
übernommen worden. Sie finden deshalb in den Budgets der übrigen Provinzen diesen Ausgabe¬
posten nicht. Die Umlage für die Unterhaltung der Vezirksstrahenmuß demnach, wie ich später
noch näher darlegen will, bei dem Vergleicheunseres Budgets, mit denjenigen anderen Provinzen
ausgeschiedenweiden. Die Position 2, Titel V betrifft einen Posten von 300 000 M. zur
Verzinsung und Tilgung der Irrenanstalts-Bauschuld, worauf ich später noch zurückkommen
werde. Es bleibt noch von dem Titel V die Position 3 mit 145 000 M. für allgemeine Zwecke
der Provinzial-Verwaltung, das heißt zur Ergänzung der Staatsrenten für die Erfüllung der durch
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das Dotationsgesetzttberwiesenen Aufgaben. Dieser Posten ist der einzige, welcher mit den
Umlagen der übrigen Provinzial-Verbiindeverglichen werden kann, weil auch der Bau der Irren-
Anstalten lange vor Einführung des Dotationsgesetzes,bereits im Jahre 1868, beschlossenworden
ist, wie ich dies später näher ausführen werde. Die gefammtmProuinzial-Abgabenbeziffernsich
hiernachauf 3 080 000 M. oder 120000 M. mehr wie seither.

Es wird Ihnen, meine Zerren, indessen der Vorschlag unterbreitet werden, von einer
Erhöhung der Abgaben für das laufende Jahr abzusehen, wofür die Gründe in dem Ihnen gedruckt
vorliegendenReferate ausgeführt sind.

Titel VI enthält die durchlaufendenPosten. Es sind dies: 1. die Kreisrente mit
333 411 M., diese Rente wird auf Grund des Gesetzes vom 30. April 1873 und des Gesetzes
vom 26. Juli 1875 an den Provinzial-Verband gezahlt, und ist dieselbe zur Ausstattung der
Landkreise für die Kosten der Einführung der Kreisordnung bestimmt. Bis zur Einführung der
Kreisordnung in der Rheinprovinz, also bis zum 1. April 1888 war die Vertretung der Provinz
auf Grund gesetzlicherBestimmungenberechtigt, die Kreisrente zur Deckung der Bedürfnissedes
Etats einzustellen oder aber behufs fpäterer gefetzlicherVerwendung aufzuspeichern. Die früheren
Provinzilllständehaben in Fürsorge für die Interessen der Landkreisezunächst den ersteren Weg
gewählt und die Kreisrente sorgsam Jahr für Jahr zurückgelegt,um das angesammelteKapital
später bei Einführung der neuen Kreisordnung den Landkreisenals Morgengabe gewissermaßen
überreichen zu können. Es stellte sich indessen heraus, daß dieses Verfahren seine Bedenkenhabe,
weil die Provinzial-Vertretungen nach dem Gesetze nicht befugt waren, die angefammelten Beträge
den Landkreifenzu überweisen, vielmehr der Gesetzgebung die weitere Verfügung über die ange¬
sammelten Fonds zustand. Bei dieser Sachlage war zu befürchten, daß die Staatsregierung
sagen würde: da die Kreisrente nicht für Bedürfnisseder Provinz eingestellt worden ist, so ist
damit constatirt, daß ein Bedürfniß zur Verwendung überhaupt nicht vorhanden gewesen ist,
wenn nun so der Provinz beziehentlich den Kreisen die angesammelten Fonds belassen würden, so
stelle dies einen Vorzug vor den übrigen Provinzen dar, welche keine Möglichkeitgehabt hatten,
solche Fonds anzusammeln. Unter diesen Umstandenkönne die vorbehaltenegesetzliche Verwendung
nur in der Weise zugegeben werden, daß die angesammeltenBeträge der Kreisrente der Staats¬
verwaltung im Ganzen zu Gute kämen. ,.,,,, , . ^, .„.

Ein solches Vorgehen der Staatsverwaltung ist, wie ich geHort habe, bei Einführung
der neuen Kreisordnung in der Provinz Hannover befürchtet worden, wenigstens hat der
Hannoversche Provinzial-Landtag rechtzeitig über die angesammeltenFonds verfügt und dieselben
M Schuldendeckung und für andere Provinzialzwecke verwendet.

Diesem Beispiele ist die Provinz Westfalen gefolgt und ist schließlich der Rheinische
Landtag auch nicht zurückgeblieben, sondern er hat vor Einführung der Kreisordnung in der Weise
Wer die angesammeltenFonds disponirt, daß der Stammfonds der Provmzml-Hulfskasse,ferner
d°r Meliorationsfonds um die früher genannten Beträge erhöht uud der Nest zur Tilgung der
Irren-Anstaltsbauschuld verwendet wurde. Für die Etatsperiode 1886/88 war die laufende
Kreisrente für die im Etat aufgeführten außerordentlichenBedürfm e eingestellt Von letzt ab
Müssen wir die Kreisrente an die Landkreise vertheilen und ist deshalb diese Position von letzt ab
für uns nur ein durchlaufenderPosten. ^ «, . ^ c- ^ < ^ . ,

Der zweite durchlaufendePosten ist die Erstattung der Ausgaben für die landnnrth-
schaftliche Berufsgenossenschaft.Es wird Ihnen, meine Herren ein von dem Herrn Dezernenten
dieses Verwaltungszweigesausgearbeitetes Referat über die Pflichten, welche der Selbstverwaltung
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aus den Gesetzen über die landwirtschaftliche Unfallversicherungerwachsensind, zugehen. In
diesen: Referate ist ausgeführt, daß wir vorläufig einen Etat über die Kosten der landwirthschaft-
lichen Unfall-Versicherungnoch nicht aufstellenkönnen, sondern daß wir die Angelegenheitin der
Weise behandeln müssen, daß die Ausgabe» notirt und am Schlüssedes Jahres gegen die land-
wilthschaftliche Verufsgenosfenfchaft liquidirt werden, wofür die Summe von 20 000 M. als durch¬
laufender Posten in Einnahme uud Ausgabe in den Etat eingestellt ist.

Der Titel VII der Einnahme enthält unter 1 und 2 verschiedene Einnahmen.
Zunächstunter Nr. 1 Zinsen für vorübergehendrcntbar angelegte Bestände. Die Zinsen

mußten um 10 610 M. geringer veranschlagtwerden, weit die disponiblenFonds verringert sind,
uud weil der Zinsfuß für Depositen, wie bekannt, heruntergegangenist.

Die unvorhergesehenen Einnahmen betragen unter Nr. 2 226? M. 50 Pf. zur
Abrundung.

Der Gesammt-Etat beläuft sich demnach in Einnahme auf 7 519 500 M.
Wenn ich nunmehr, meine Zerren, zu den Ausgaben übergehen darf, so finden Sie

corresvondirendmit Titel I der Einnahmen zunächst unter Titel I der Ausgaben die auf der
Dotationsrente ruhenden Ausgabe-Verpflichtungen.

Die Stlllltsregierung hat nämlich mittelst des Dotationsgesetzesbestimmte Verpflichtungen,
welche ihr gewissen WohltlMgkeits-Anstalten gegenüber oblagen, auf die Provinzen übertragen.
Diese gesetzlichenLasten müssen zunächst aus der Dotationsrente bestritten werden. Es sind dies
kleinere Renten, die in dem Etat «uli 1—4 figuriren und zwar:

1. eine Rente an den Pfarrer der Gcrtrudiskirchein Efseu ...... 25 M.
2. Rente an die katholischen Armen zu Werden in Geld und Naturalien . 2 226 „
3. Rente an die Nettungsanstalt in Düsselthal .......... 900 „
4. Rente an die Armen zu Kettwig ............ 100 „
Die 8nd 2 angeführte Rente besteht zum Theil in Naturalien, welche auf Grund des

Marktpreises vergütet werden, und ergeben sich hieraus die im Etat erwähnten kleineren
Differenzen.

Sodann hat der 26. Provinzial-Landtag noch eine freiwillige Last auf die Dotationsrente
übernommen, indem derselbe beschlossen hat, aus Anlaß der denkwürdigenFeier der goldenen
Hochzeit des Kaisers Wilhelm und der Kaiserin Augusta 50 000 M. jährlich aus der Dotations-
rente auszuscheiden und in den Haupt-Etat für Taubstummenzwecke einzustellen.Diefe 50 000 M.
sind an dieser Stelle des Haupt-Etats ante linsaiu erwähnt, weil sie bei den Zuschüsse» sud
Titel II Nr. 11^ Wilhelm-Augusta-Stiftung verausgabt werden.

Der folgendeTitel II der Ausgaben umfaßt die Zufchüsse an die einzelnenInstitute
und Verwaltungszweigeder Verwaltung. Dieser Titel ist gewissermaßen die seäes inktsrias der
gesummten Verwaltung. Ich möchte hier nuu zunächst in Bezug auf die formelle Seite der
Sache einige kurze Bemerkungenmachen. Für jeden Zweig der provinzialständischen Verwaltung
und für jedes Institut wird, wie bei allen größeren Verwaltungen, auch in unserer Verwaltung ein
besonderer Etat aufgestellt. Dieser Etat setzt sich zusammen a) aus den eigenen Einnahmen,
welche das Institut hat, z. B. die Pflegekostenbei den Irrenanstalten, Erträge aus der Land¬
wirthschaft, Verwaltungskostm-Beiträge bei der Eentral-Verwaltungsbehörde u. f. w., d) aus
den Zufchüsseu, welche die Provinz leistet.

Die Ausgabe» entsprechender Summe der eigenen Einnahmen und der Zuschüsse aus
Provinzilllmitteln. Um nun die einzelnenEtats in einen organischenZusammenhang mit dem
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Haupt-Etat zu bringen, und um die Uebersicht im Einzelnen zu erleichtern,ist der Weg eingeschlagen
worden, daß die einzelnen Etats als Anlagen mit einer bestimmten Nummer im Haupt-Etat bezogen
werden und zwar bei dem Titel, welcher die Zuschüsse für die einzelnen Anstalten enthält. Wenn
ich dies an einem Beispieleerläutern soll, so finden Sie unter Titel II Nr. 5 der Ausgaben an
die Verwaltung des Landarmenwesenseinen Zuschußaufgeführt von 645 000 M. Vor der Lune
wird bei dieser Position auf Spezial-Etat V «erwiesen; es ist dieses der Spezial-Etat für das
Landarmenween. Die eigenen Einnahmen diefes Spezial-Etats mit 10 000 M. Mden Sie m
Colonne 5 bei der in Nede stehenden Position angeführt. Diese eigenen Emnahmen des
Landarmenwesens, bestehendin Beiträgen, welche von den alimentationspflichtigenAngehörigen
von Landarmen gezahlt werden, sind im Einzelnen im Spezml-Etat - Anlage V - auf¬
geführt. Außer diesen eigenen Einnahmen erhält das Landarmenween den un Etat aufgeführten
Zuschuß von 645 000 M, um die Gesammt-Ausgabe von 655 000 M. zu decken Tue
Verwendung dieser 655 000 M. im Einzelnen ist in dem als Anlage V beigefügtenSpezml-Etat

nachgennestn.^̂ ^vt^^ können Sie bei dieser Aufstellungfür das gewählte Beispiel also

Folgendes enwehmen ^ ^ ^^^ ^ Provinzialmitteln für das Landarmenwefenbelaufen,
2^ wie viel die eigenen Einnahmen des Landarmenwefensbetragen
3. welche Gesammtsummefür Landarmenzwecke überhaupt verausgabt wird, und
4. welche Anlage des Haupt-Etats Sie nachschlagen miisen, um mittelst des Spezial¬

Etats für das Landarmenwesen die eigenen Einnahmen sowie die gesammtenAusgaben dieses
Verwaltungszweigesim Einzelnen kennen zu lernen. .,.,.,. <. ^

An der Land dieses Beispieleswerden Sie, meine Herren, sich rasch m den vorliegenden
22 Spezial-Etats orientiren. Wenn ich nunmehr zur Sache zurückkehren darf so kann ich es
jetzt nur als meine Aufgabe betrachten, die Nothwendigkeitder hier angeführten Zuschüsse im
Groß n u G eu zu beleuchten, während ich selbstredend die Nechtfe^ng der einzelnen
Positionen der späteren Berathung der einzelnen Etats vorbehalten muß. Als erster Zuschuß ist
m te ^ un die Central-Verwaltungsbehördemit 205 000 M.
g an 2 7 96 M im letzten Etatsjahre, oder 72 965 M. weniger. Es liegt indessen hier keine
materielle Minderforderung vor, sondern die Differenz beruht nur auf emer anderweitigen Auf-

^, ^^^,,^^^,g ,^.ssm nämlich die Ausgaben für
«sichtlichgemacht und beim Ausschreiben der Umlage mitgetheilt werden.

Dieser Bestimmuna gegenüber war es nicht mehr angängig, die Kosten der Oberleitung der

3 a^ 3 die Kosten, welche bei der hiesigenCentralstelleerwachsen,noch in dem
S^E^L ie miabgesondertvon den übrigen Kosten der Ver-
^pczilli ^mr sur u ^,^ ^ ^ ^^. Oberleitung der Straßen-

2w2u'w" a7"m Str ^ I" 3°^ dessen sind die bezüglichen Aus¬
füllung ^s5at Anlage fortgefallenund auf den Spezial-Etat sür die Proviuzial-
gaben m dem Spezm-Etat A'"age ' l «' Spezial-Etat eine Minder-Ausgabe

mN7d^ "t/zu dessen Deckung dem Straßm¬
und bei de,n lehren "«: ^ ^^^esen worden ist. Wie Sie aus dem Haupt-Etat

Um" h??3t^ eine eigene Einnahme von 55 000 M so daß im
Ganzm an Zuschüssen und eigenen Einnahmen 260 000 M, vereinnahmt und verausgabt werden.
Aus dieser Summe von 260 000 M. werden bestritten:

4*
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1. die Kosten des Provinzial-Landtages mit .......... 40180 M.
2. die Koste,, des Provinzial-Ausschussesund Prouiuzialrathes mit . . 17 000 „

und
3. die übrigen persönlichen und sachlichen Kosten der gesummtenCentral-

Verwaltung mit.................. 202820 „
Summe . . 200 000 M.

In der Gesammt-Ausgabe von 260 000 M. sind 35 000 M. enthalten, welche der
Straßenverwaltung zur Last fallen, und wofür Letztere den unter den eigenen Einnahmen der
Central-Verwaltungsbehörde figurirenden Beitrag von 30 000 M. zahlt; es sind dies die nicht
ausgesondertenPosten für Büreaubcdürfnisse, Heizung, Beleuchtung, Porto, sachliche Ausgaben,
Gebaudeunterhaltungu. s, w. Rechnetman diese 30 000 M., welche einen in Einnahme und
Ausgabe durchlaufendenPosten bilden, ab, so bleiben noch an Kosten der Central-Verwaltung
230 000 M. übrig. Da die Frage der Kostspieligkeitder Prouinzial-Verwaltung ein häusig
besprochenes Thema bildet, so habe ich Veranlassung genommen,nachzusehen,wie hoch sich die
Kosten ähnlicher Verwaltungen belaufen. Hierbei habe ich nun zunächst ermittelt, daß die Kosten
einer größeren Königlichen Negierung den angeführten Betrag von 200 000 M. in der Regel
übersteigen. Es läßt sich das aus dem Haushalts-Etat zwar nicht genau ersehen, weil die Kosten
sämmtlicherRegierungen mit den Oberpräsidienzusammenaufgeführt werden, allein es läßt sich
doch durchschnittlich ermitteln. Ein genaueres Bild über den Kostenpunkt in dieser Hinsichtbietet
ein Nachtrag zum Staatshaushalt für das Jahr 1884/85 dar. Es sind nämlich in demselben
die Kosten für die neugebildetcn 0 Hannoverschen Negierungen im Einzelnen wie folgt angegeben:

1. An Besoldung ................. 847 775 M.
2. „ Büreaubedarf ................ 194420 „
3. „ Diäten, Fuhr- und Versetzungskosten ......... 117 924 „
4. „ Dispositionsfonds der Regierungspräsidenten ...... 6 000 „
5. „ Prozeß- und gerichtlichen Kosten .......... 1 000 „
6. „ unvorhergesehenenAusgaben ........... 6 623 „

zusammen . . 1163 772 M.
so daß durchschnittlich jede der sechs kleinen HannoverschenNegierungen fast 200 000 M. kostet.
Wenn Sie, meine Herren, nun erwägen, daß die neuen HannoverschenRegierungsbezirkenicht
viel über 300 000 Einwohner haben, und alsdann mit den: Umfang der Geschäfteeiner solchen
Regierung die Thätigkeit der hiesigen Ccntralstellevergleichen, welche sich über eine große Provinz
mit ca, 4'/2 Millionen Einwohner erstreckt,so werden Sie gewiß zugeben, daß der Umfang der
bei der hiesigen Eentralstellezu erledigendenGeschäfte viel größer fein muß, wie bei einer der
vorgedachtenNegierungen. Wenn Sie nun ferner erwägen, daß die Königliche Staatsregierung
mit einer anerkannten Sparsamkeit zu Werke geht, und daß ihr eine reiche Erfahrung zur Seite
steht, so werden Sie dem angeführtenBeispiele gegenüberdie Kosten uuserer Central-Verwaltungs-
behörde,welche nach Abzug der Kosten des Landtages und des Provinzial-Ausschusses202 820 M.
betragen, nicht abnorm finden können. Dasselbe trifft zu, wenn Sie einen Vergleich mit den
größeren Städten und den anderen Provinzen des Staates ziehen. Die Central-Verwaltungskosten
der Provinz Schlesien betragen z. B. 253 310 M., die Kosten der Provinz Sachsen 225 800 M.,
während die bezüglichen Kosten der Städte Köln und Düsseldorf 200 000 M. übersteigen.

Genug, meine Herren, diese Anführungen dürften genügen, um Ihnen einen Anhalts-
^ im Allgemeinenwenigstensdafür zu bieten, daß in unferer Verwaltung keine abnorme Zu-
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stände bestehen können, und daß hier die Sparsamkeit eben so gut im Auge behalten wird, wie
dieses bei den öffentlichen Verwaltungen in unseren, Staate die Regel zu sein pflegt. Bei der
Berathung der einzelnen Positionendes Spezial-Etats der Central-Verwaltungsbehördewerde ich die
Ehre haben, dieses im Einzelnen nachzuweisen und jeden einzelnen Ausgabepostenzu rechtfertigen.

Ich darf nunmehr wohl zu Position 2 des Titels II übergehen. Dieselbebetrifft die
Zuschüsse zur Wittwen- und Waisenkasse der Provinzialbeamten. Die Errichtung dieser Wittwen-
und Waisenkasse ist von dem 29. Provinzial-Landtag beschlossen worden, und hat sich diese Einrichtung
durchaus bewährt. Es ist aus den Beiträgen der Beamten, welche 2°/° des Einkommensbetragen,
und aus den Zuschüssen der Provinz, wofür 10 000 M. im Etat vorgesehensind, bereits ein
Kapital gebildet worden, welches beim letzten Final-Abschlusse55 000 M. betragen hat, und welches
beim nächsten Final-Abschlusseim Juli dieses Jahres auf 70 000 M. steigen wird. Da die
Beamten der Provinz zum überwiegendenTheile im rüstigen Lebensalter stehen und zur Zeit
noch für wenige Wittwen und Waifen zu sorgen ist, so wird der Kapitalbestand dieses Fonds
fortwährend steigen, und es läßt sich heute schon nach dem bisherigen Resultat bestimmt anneh¬
men, daß später die Zinsen hinreichenwerden, um mit Zuhülfenahme derselben die Ausgaben
für die Wittwen und^Waisen dauernd zu bestreiten, auch nachdem der sogenannteBeharrungs-
zustand erreicht sein wird, d. h. wenn die jetzt angestellten Beamten die Fürsorge für die Wittwen-
und Waifen ihrer Vorgänger zu bestreitenhaben werden, fo daß in dieser Hinsicht weder Schwan¬
kungen in dem Etat noch Erhöhung der Beiträge zu befürchtenfein werden.

Die Positionen 3 und 4 des Titels II betreffen Ausgaben für die Prouinzial-Feuer-
Societät und die Landesbank der Nheinvrouinz. Die betreffendenLeiter dieser Institute: die
Herren Geh. Negierungsrath Seul und Geh. Iustizrath Küster werden Veranlassung nehmen,
diese Positionen näher zu erläutern.

Position 5 des Titels II der Ausgaben betrifft die Verwaltung des Landarmenwefens,
welche ich vorhin schon gestreifthabe.

Es würde heute von der mir obliegendenAufgabe zu weit abführen, wenn ich, meine
Herren, auf das lawinenartige Anwachfen der Ausgaben für das Landarmenwesenhinweisen,und
die Ursachendieser bedauerlichen Erscheinunghier untersuchenwollte. Diese Kosten sind seit dem
Jahre 1873, seitdem uns diese Last überwiesenworden ist, von Jahr zu Jahr gestiegen und
zwar von 204 797 M. in, Jahre 1873 auf 645 000 M. im vorliegenden Etat, also um
440 202 M. Es ist dies fast eine halbe Million und wird sogar die Million voraussichtlich
binnen einem Dezennium erreicht werden, wenn nicht in, Wege der Gesetzgebunghier Abhülfe
geschaffen wird. Zur Zeit sind wir dem Anwachsen dieser Ausgaben gegenüber ganz machtlos.
Das Gesetz legt uns die Fürsorge für die Landarmen auf und wir müssen überall da, wo die
gefetzlichen Voraussetzungengegeben sind, eintreten, während das Maß der Unterstützung den
Ortsarmenuerbänden obliegt, auf welche uns nur eine geringe Einwirkung zusteht. Es wird
diesseits mit der größten Strenge darauf gehalten, daß das Maß der Unterstützungennicht
überschrittenwird, allein es läßt sich in dieser Hinsicht,wo das menschlicheGefühl eine so große
Rolle spielt, mit Direktiven von hier aus wenig erreichen. Dazu kommt,daß die Armen vielfach
glauben, daß, wenn sie sich an die Bürgermeistereienwenden, sie leichter unterstütztwerden, wenn
sie die Eigenschafteines Landannen, welcher gewissermaßenals Pensionär der Provinz erscheint,
erlangt haben, als wenn sie in der Eigenschaft als Ortsarme einen Angriff auf die Gemeindekasse
versuchen. (Heiterkeit,) Diese Anschauung vieler Armen, deren Richtigkeit ich nicht vertreten will,
trägt gewiß dazu bei, die Zahl der Landarmen zu vermehren.
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Die folgende Position 6 hat die Staats-Nebcnfonds zum Gegenstände. Es sind dieses
die in den früheren Landtagen so oft ventilirten Polizeistrafgelder. (Hört, hört!)

Die Einnahme dieser Position ist auf die Halste heruntergegangen,weil das Gesetz über
die Unterhaltung der Kantongefangnissedie Einnahmen aus den gerichtlichen Strafgeldern uus
beziehentlich den Gemeinden entzogenhat. Der Provinzial-Landtag hat — ich kann dieses getrost
sagen — muthig für die Erhaltung diefer Einnahmen im Interesse der Gemeinden getamvft, und
es ist ihm zweimal gelungen, die Gesetzesvorlagein Berlin zum Scheitern zu bringen, wodurch
die RheinischenGemeinden noch zwei Jahre länger die bezüglichen Strafgelder in der Hohe von
etwa 120 000 M. jährlich behalten haben, allein wir haben uns fchlichlich fügen und dem Bezüge
dieser Strafgelder entsagen müssen. Die Provinzial-Verwaltung als solche hat hierbei weder
Schaden noch Nutzen. Jene Einnahme bildete sür uns nur einen durchlaufendenPosten, indem
die Gelder hier vereinnahmt und an die einzelnenGemeinden zur Unterhaltung verwaisterKinder
überwiesenwurden, allein die Gemeinden empfinden es hart, insbesonderedie ärmeren Gemeinden
in der Eifel und auf dem Hundsrücken,daß die Zuschüsse für die Verpflegung verwaister Kinder
vermindert worden sind.

Position 8 betrifft das Landarmenhaus zu Trier. Hierfür wird ein Zuschuß aus den
Mitteln des Haupt-Etats nicht gezahlt. Es ist vom Provinzial-Verwaltungsrath vielmehr mit
Zustimmung des Landtages die Einrichtung getroffen, daß die Armen, die dort untergebracht
werden, die Sätze des Ministerialtarifes vom Jahre 1876 (60 bis 80 Pf.) zahle», und daß aus
diesem Gelde die Anstalt unterhalten werden soll. Es haben sich hierbei Uebelschüsse ergeben,
welche zunächst zur Bildung eines Reservefondsfür die Anstalt verwendet werden sollen.

Wir kommen nunmehr zu Positio» 9 der Ausgaben — Arbeitsanstalt zu Vrauweilcr.
Es wird für diefe Anstalt ein Unterhaltungszuschußvon 200 000 M. gegen 215 900 M. des
Vorjahres, also 15 900 M. weniger gefordert. Die eigenen Einnahmen der Anstalt betragen
165 000 M., welche größtenthcils aus den Arbeitserträgnissender Häuslinge erzielt werden. Die
Gesammtausgaben betragen 365 700 M. In der Anstalt befinden sich 1300 Corrigenden,
worunter 900 männlicheund 400 weibliche, und stellen sich somit die Durchschnittskosten pro Kopf
und Jahr auf 280 M. Hierin sind alle Kosten einbegriffcu, Unterhaltung der Gebäulichkeitcn,
Besoldung der Beamten, Pensionen, überhaupt alle Ausgaben. Der Zuschuß stellt sich nach Abzug
des Arbeitsverdienstes auf 150 M. pro Kopf. Der Zuschuß würde in einem weit geringeren
Maße erforderlichsein, wenn sämmtliche Eorrigenden arbeitsfähig und die Zahl der Corrigendinnen
nicht fo groß wäre, von welch' Letzteren insbefondere eine große Zahl nur wenig zur Arbeit
herangezogenwerden kann, vielmehr fast dauernd auf der Krankenstation verpflegt werden muß.
Die Summen, welche ich genannt habe, im Betrage von 280 M. pro Jahr und Kopf an Durch¬
schnittskostenund 150 M. Zuschuß sind indessen normal und in Uebereinstimmungmit den
bezüglichen Auslagen der übrigen Provinzen. Wenn ich nicht irre, betragen nach dem Staats-
Haushalts-Ewt die Verpflegungskosteneines Gefangenen pro Tag 1 M,, also 360 M. pro Jahr,
so daß wir also in dieser Hinsicht unter den bezüglichenAusgaben des Staates bleiben, was
wohl deshalb möglich ist, weil die Corrigenden länger in der Anstalt bleiben und nach den örtlichen
Verhältnissenund Einrichtungenbilliger verpflegt werden können, wie in den Staatsgefängnissen.
Der Provinzial-Vcrband hat von der Anstalt Vrauweiler aber noch den weiteren indirekten Vor¬
theil, daß die Insassen der Anstalt für Provinzialzweckegegen geringe Löhne befchäftigtwerden;
so sind stets 100—150 Eorrigenden draußen bei Stwßenbauten thätig, während in der Anstalt
selbst für die Bedürfnisseder übrigen Provinzial-Anstalten eine weit größere Anzahl von Ärbeits-
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kräften beschäftigt wird. So werden z. B. nicht nur die Zeuge für die Bekleidung der Irren
in der Arbeitsanstalt zu Vmuweiler gewebt, sondern auch fast alle übrigen Bedarfsartikel dafclbst
angefertigt. Wenn die Arbeiten auch nicht so gut sind, wie die im freien Verkehr gekauften
Waaren, fo genügen sie doch für den Verbrauch in unsern Anstalten, und wir haben eincstheils
erreicht, daß unsere Anstalt in Vmuweiler dem freien Handwerke auf offenem Markte leine
verderbliche Conkurrenzbereitet, und daß anderntheils der gefammteVortheil der Sträflingsarbeit
der Provinz zu Gute kommt. Ich kann es deshalb nur als ein verdienstlichesWerk, und zwar
vor Allem des zuständigenAbtheilungsdirigenten, des Herrn Landesraths Klausener, bezeichnen,
daß es vor und nach gelungen ist, fast alle Verbrauchsartikel, soweit dieselben nicht von der
Centralstelleim Wege der Submission beschasst werden, in Vrauweiler anfertigen zu lassen.

Die folgende Position 10 enthält die Zuschüsse für das Hebammenwesen. Dort ist
zunächst zu Prämien und Unterstützungenfür Hebammenein Betrag von 1630 M. ausgeworfen.
In dieser Summe ist die vom Staate für diesen Zweck bestimmteDotationsrente von 930 M.
enthalten. Da die Summe von 930 M. aber nicht ausreicht, um daraus die Prämien und
Unterstützungen,welche zu zahlen sind, zu gewahren, so hat die Provinz seit Jahren hierzu einen
Zuschuß vou 700 M. gezahlt, was zusammen die Etatsposition von 1630 M. ergiebt. Aus
diesem Fonds erhält jede Hebamme,welche ihr 50jährigcs Jubiläum feiert, 75 M. Prämie. Für
die Unterhaltung der Hebammen-Lehranstaltzu Köln sind 33 372 M. 50 Pf. vorgesehen,gegen
26 272 M. 50 Pf. in der letzten Etatsperiode, also 7100 M. mehr. Die Ursache dieser Erhöhung
ist in Folgendem zu suchen:

Bis jetzt wurden in der Provinzial - Hebammenanstalt jährlich 2 Kurse von je 40
Schülerinnen mit einer Dauer von 5 Monaten abgehalten. Es hat sich indessen herausgestellt,
daß der Kursus von 5 Monaten zu kurz war, um die Hebammen genügend auszubilden. Es ist
von Seiten der Königlichen Regierung und der Kreis-Physici seit Jahren darauf gedrungen worden,
die Dauer des Ausbildungs-Kursuszu verlängern. Der vorletzte Provinzial - Landtag hat nach
eingehenderPrüfung und Erwägung den Beschlußgefaßt, in Verfolg der Vorschlage der König¬
lichen Staatsregierung zu einem lOmonatlichenKursus überzugehen. Das hatte zur Folge, daß
für die Folge jährlich nur 40 Hebammen-Schülerinnen ausgebildet werden konnten, wodurchsich
die Etatsuerhältnisse verschoben. Während nämlich früher jährlich 80 Schülerinnen ausgebildet
wurden, von welchen 60 aus eigenen Mitteln 400 M. und 20 von den Gemeinden Prasentirte
^00 M. zahlten, sind für die Folge nur von 40 Schülerinnen Beiträge zu erheben. Da der
Kursus auf die doppelteZeit von 5 auf 10 Monate verlängert worden war, so hätte wohl der
doppelte Pflegesatzerhobenwerden können, so daß der Beitrag für die auf eigene Kosten auszu¬
bildenden Hebammensich von 400 auf 800 und für die präfentirten Hebammen von 300 auf 600 M.
erhöht hätte. Das schien aber dem Prouinzial-Landtag zu hoch, und wurde deshalb der Beitrag
von 400 nur auf 600 und für die präfentirten Schülerinnen von 300 auf 400 M. erhöht.
Hierdurch ist ein Ausfall an Einnahmenvon 8000 M. entstandenund rührt daher der erforderliche
Mehrzuschuß von 7100 M. aus Provinzialmitteln.

Die folgende Position 11 betrifft die Ausgaben für das Taubstummenwesen. Die
Gesammtfumme der Ausgaben beträgt hier 174 000 M, gegen 170 725 M. im vorigen Jahre,
nlfo mehr 3275 M. Diese Mehrforderung hat ihren speziellen Grund und beruht nicht in einer
allgemeinen Steigerung der Ausgaben. Es mußte nämlich in der Stadt Elberfeld ein neues
Schulgebäudefür Taubstumme errichtetwerden. Da die Taubstummenanstalt in Elberfeld an die
Stelle der früheren Taubstummenfchulein Moers getreten ist, so hatte der Provinzial-Landtag
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beschlossen, daß die Baukosten aus den Fonds der früher in Moers bestehenden Anstalt, welche
mit den Fonds der Anstalt Neuwied vereinigt worden waren und als Kapitalbestandeder Anstalt
Neuwied verwaltet wurden, entnommen werden sollten. Zu diesem Endzwecke muhten aus den
Kapitalbeständen der Anstalt Neuwied zu den Baukosten in Elberfeld 100 000 M. entnommen
werden, wodurch ein Zinsenausfall von 4000 M. entstandenist. Diesem Einnahme-Ausfall steht
das Erforderniß eines Mehrzuschusses von 3275 M. aus Prouinzialmitteln gegenüber.

Position 12 behandelt die Blindenanstalt zu Düren, bei welcher der Zuschuß jetzt
75 350 M. beträgt, gegen 67 400 M. im Vorjahre, also 7950 M. mehr. Die Mehrforderung
hat ihre Begründung darin, daß das Bedürfniß sich herausgestellt hat, die Blindenanstalt in
Düren um 20 Zöglinge zu vermehren und für diese Zöglinge eine neue Klasse zu bilden und
hierfür einen neuen Lehrer anzustellen. Die Kosten dieser neuen Klasse einschließlich der Besoldung
des Lehrers und der Verpflegung der Zöglinge repräsentiren die Mehrforderung von 7950 M.

Ich komme nunmehr, meine Herren, zur Position 13 des Titels II der Ausgaben, den
Unterhaltungszuschüssenfür die Provinzial-Irrenanstalten, dem ehemaligen Schmerzenskinde der
Provinz. Da das Vorgehen der Nhcinprovinz auf dem Gebiete der Irren-Heilpflege innerhalb
der Rheinprovinz selbst und wohl nicht minder außerhalb unserer Provinz vielfach — und nicht
immer in zutreffenderWeife — besprochen worden ist, so möchte ich Sie bitten, mir zu gestatten,
zur Klar- und Nichtigstellungder Verhältnisse etwas näher auf die Entwickelungdes Irrenwesens
in unserer Provinz eingehen zu dürfen. Bis zum Jahre 1868 besaßen wir in unserer Provinz
nur eine Irren-Heilanstalt, die Irrenanstalt zu Sicgburg. Diese Anstalt, welche in dem ehe¬
maligen Benediktinerklosterdaselbst in den 30er Jahren eingerichtet worden war, entsprach in
keiner Weise den Bedürfnissenund Anforderungen, welche die Neuzeit an eine Irren-Heilanstalt
stellt. Andererseits war dieselbe bei Weitem nicht ausreichend,um alle Kurkrankenaufnehmen zu
können. Die Anstalt in Siegburg hatte, selbst wenn man den Speicher mit Kranken belegte, nur
für 250 Kranke Raum, und es war geradezu ein Nothstand in dieser Hinsichtin der Nheinprouinz
hervorgetreten. Die Provinz Westfalen war uns fchon langst mit dem Bau zweier Irren-Heil¬
anstalten zu Lengerich und Marsberg vorangeeilt, und in gleicher Weise war in der Mehrzahl der
übrigen Provinzen Fürsorge getroffen worden. Auf Anregung des verdienstvollenLeiters der
Siegburger Anstalt, des Herrn Geh. Medicinalraths Dr. Nasse, hat der Rheinische Provinzial-
Landtllg sich in den 60er Jahren wiederholt mit der Frage beschäftigt,wie die Irren-Heilpflege
in der Rheinprovinz am zweckmäßigsten in andere Bahnen eingelenktwerden könnte. Der im
Jahr 1868 versammelte 19. Provinzial-Landtag faßte endlich zu diesem Endzwecke 8 Resolutionen,
Hiernach sollte in jedem Regierungsbezirkeeine neue Irren- und Pflegeanstalt errichtetwerden,
und zwar in den Regierungsbezirken Düsseldorf,Köln und Aachen für je 300 Kranke und in den
RegierungsbezirkenCoblenz und Trier für je 200 Kranke, zusammen also für 1300 Kranke.
Die Kosten sollten auf die einzelnenRegierungsbezirkespäter vertheilt werden. Zunächst beschloß
der Provinzial-Landtag eine Anleihe von 6 000 000 M. aufzunehmen,um die Kosten des Baues
und der ersten Einrichtung der neuen Anstalten zu bestreuen. Man war nämlich auf Grund
eingehenderErörterungen und Untersuchungen,welche hinsichtlich der Höhe der Baukostenin den
anderen Provinzen und in den übrigen Theilen Deutschlandsangestelltworden waren, sowie auf
Grund von Reisen, welche die von dein Provinzial-Landtag erwählte Commissionfür die Irren-
llnstaltsbautenunternommenhatte, zu dem Ergebnissegekommen, daß die Baukosten auf 1500 Thlr.
oder 4500 M. pro Kopf veranfchlagt werden mußten. Bei der Zugrundelegung dieser Summe
ergab sich für 1300 Kranke ein Gesammt-Geldbedürfnih von rund 2 000 000 Thlr. oder
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6 000 000 M, Diese Summe sollte durch die Ausgabe von Nheinurovinz-Obligationen,welche
"nt 4'/«°/n zu verzinsenund mit 1'/»°/o zu tilgen waren, beschafft werden. Zur Verzinsung und
Tilgung dieser 6 000 000 M. waren jährlich 360 000 M. erforderlich. Auf diefen Betrag wurden
damals die Gefammtkosten,welche der Provinz durch die Reform des Irrenwesens erwachsen
würden, auch veranschlagt. Man hatte hierbei aber von vornherein einen sehr wesentlichen Factor
übersehen. Es waren nämlich bisher in Siegburg Jahr aus Jahr ein für 250 Kranke
^80 000 M, an Verwaltungs-Zuschüsseuerforderlich gewesen. Nuu hätte man sich wohl sagen
können, wenn wir fünf neue Anstalten baue», so wird für fünf Anstalten ein Unterhaltungs-
Mschuß erforderlich werden. Wenn diefer Zuschuß auch nicht den fünffachenBetrag des Sieg¬
burger Zuschusses von 180 000 M., also fünfmal 180 000 M.----900 000 M. ausmachenwird,
so dürfte derselbe doch immerhin eine recht ansehnliche Summe rcvräscntircn. Auf diese Frage
ist indessen im Provinzial-Landtag damals nicht näher eingegangen worden, sondern man hat stets
nur davon gesprochen,daß die für die Verzinsung uud Tilgung der Obligationen erforderliche
Summe von 360 000 M. im Verhältniß zu der Größe und der Steuerkraft der Provinz keines¬
wegs zu hoch fei, um vor der so dringend gebotenen Reform des Rheinischen Irrenwesens zurück¬
zuschrecken.Die Sache kam indessen etwas anders. Durch den Ausbruch des Krieges von 1870
geriet!) die Ausführung der Vcfchlüsse des 1868er Provinzial-Landtags zunächst ins Stocken und
konnte die Angelegenheiterst wieder im Jahre 1871 aufgenommenwerden. Die Anfertigung der
Baupläne fiel nun leider in eine Zeit, welcher ein bestimmter charakteristischer Zug anhaftet.
Man hat diefe Zeit vielfach die Milliardenzeit genannt im Hinblick auf die Milliarden, welche
uns aus dein Westen als Kriegsentschädigungzugeflossen sind. Ich glaube, meine Herren, man
darf es nicht zu fchwer anrechnen, wenn unter den Einflüssen der damaligen Zeit die Baupläne
großartig ausfielen, und wenn die Kosten der Ausführung in Folge der allgemeinenErhöhung der
Löhne und der Materialpreife sich wesentlich höher stellten, als man Ende der 60er Jahre ange¬
nommen hatte. Genug, meine Herren, dem Zusammenwirkendieser Umstände ist es zuzuschreiben,
daß die Vausumme von 6 000 000 M. vollständig vergriffen war, bevor noch die Irrenstalten
Mr Hälfte vollendet waren. Es mußte der Antrag um Vewilliguug neuer Mittel bei dem Landtag
gestellt werden und der Landtag beschloß die weitere Emmissionvon 4 500 000 M. Allein auch
diese Summe verschwand, ehe die Anstalten fertig waren, und es muhten aus anderweit ange¬
sammelten Beständen, Dotationsrmten, insbesondere aus den angesammeltenIahresrenten, der
Zuschuß zur Vollendung des Baues hergegebenwerden. Als endlich in den Jahren 1876 und
187? die Anstalten fertig waren, füllten sich dieselben, wie das naturgemäß ist, erst allmählig.
Das Personal mußte vorhanden sein, während die Kranken erst spärlich kamen. In Folge dessen
stellten sich in den Jahren 1877/78 in finanziellerHinsicht recht schlimme Resultate heraus. Der
von dem Landtage im Jahre 187? festgefetzte Etat enthielt für Irrenzweckefolgende Positionen:

an Verwaltungszuschuhfür Siegburg ....... 110 000 M.
„ Merzig ........ 157000 „
„ Andernach ....... 147000 „
„ Grafenberg ...... 160000 „

Bonn ........ 156000 „
und

„ ,?
„

„
,< Düren ...... - - 156 000 „

zufammen alfo . . 887 200 M.

Hierzu traten noch die Ausgabe» für die Verzinsung uud Amortisatiou der Vauschuld
v°n 10'/« Millionen mit 626 816,50 M, so daß die etatsmäßigenNusgabeu für Irrenzwecke sich

ü
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nach dem Etat pro 1»?? und 1878 auf 1 414 016,50 M. bcliefen,wofür 1300 Kranke verpflegt
werden füllten. Es stellte sich alfo ein jährlicher Mehrbedarf von fast einer Million über die
urfprünglich in Aussicht genommeneSumme heraus.

Der im Jahre 187? versammelt gewesene 25. Prouinzial-Landtag bewilligte zwar die
etatsmähige Ausgabe von 1414 016,50 M., allein es geschah dieses, wie sich die älterm Mitglieder
aus jener Zeit wohl erinnern dürften, nicht mit leichtem Herzen, und es fehlte nicht an Rekrimi-
uationen und Anregungen dahin, daß in dieser Hinsicht Wandel geschaffenwerden müsse. Letzteres
Ziel hatte Niemand mehr im Auge, als der Prooinzial-Verwaltungsrath. Als ich im Jahre 1878
in die Verwaltung eintrat, wnrde ich gleich mit den Vorarbeiten zur Neorgauisatiouder finanziellen
Verhältnissedes Irrenwefens betraut. Ich habe in Ausführung dieses Auftrages zunächst andere
Anstalten besucht und gesehen, wie anderwärts gewirthschaftctwurde. Auf Grund dicfer Vor¬
arbeiten wurde dem im Jahre 1879 versammelten 26. Rheinischen Prouinzial - Landtage ein
Referat mit Vorschlägenzur Verminderung der Ausgaben für die Irrenpflege in der Nheinvrouiuz
vorgelegt. Diefe Vorschlägefanden die allgemeine Billigung des Landtages und wurde durch deren
Annahme nnd Ausführung ein gründlicher Wandel in den finanziellen Verhältnissen herbeigeführt.
Für die Vermindcruug der enormen Inschüssezu den Verwaltungskostenhatten wir ein doppeltes
Ziel ins Auge gefaßt, einmal die Vermehrung der eigenen Einnahmen der Anstalten und zweitens
die Verminderung der Ausgaben. Es kam uns hierbei wesentlich zu statten, daß, wie der technische
Dezernentfür das Irrenwefen, Herr Landesbaurath Dreling, ermittelt hatte, die für 1300 Kranke
projektirten Anstalten sich mit Leichtigkeit und geringen Kosten sür 2600 Kranke einrichtenliehen.
Hiermit war der Anhaltspuukt gegeben,um die Kosten wesentlichheruntersetzenzu können. Die
Anstalt zu Siegburg und die Irren-Abtheilung des Landarmenhauses zu Trier wurden geschlossen
und die Kranken nach Düren beziehentlichMerzig überführt. Die Eröffnung der Anstalt zu Bonn
wurde vorläufig vertagt und auf diesem Wege veranlaßt, daß die im Betriebe befindlichenvier
Anstalten zunächst mit der vollen Krnnkcnzahlbelegt werden konnten. Hierdurch trat eine ganz
erheblicheReduktion der Generalkosten pro Kopf der Kranken ein. Zugleich wurden die Unter-Etats
über Bekleidung,Vcköstiguug :c. einer scharfen Durchsicht unterzogen und die Sätze nicht unwesent¬
lich heruntergesetzt, während andererseits durch Erhöhung der Pensionssätzein den höheren Klassen,
sowie durch Vergrößerung des landwirtschaftlichen Betriebes der Anstalten die eigenen Einnahmen
der letzteren vermehrt und dadurch das Bedürfniß nach Zufchüssen vermindert wurde. Auf diesem
Wege, an welchem der Provinzial-Aerwaltnngsrath aller entgegenstehenden Schwierigkeitenungeachtet
festgehalten, und welchen mein Nachfolger im Dezernate, Herr Landesrath Klausener, mit ebenso
viel Geschick wie Thatkraft weiter verfolgt hat, ist es im Laufe der Zeit gelungen, die Kosten für
das Irrenwefen so zu vermindern, daß dieselben jetzt mit zu den geringsten Aufwendungengehören,
welche von den einzelnenProvinzial-Verbiinden für das Irrenwefen geleistet werden. Wenn wir
früher auf diesem Gebiete am theuersten gewirthschaftethaben, fo kann ich heute nicht blos fügen,
fondern auch zahlenmäßig nachweifen,daß wir nunmehr am billigsten wirthschaften. Ich würde
letzteres nicht als einen Vorzug betrachten, wenn ich nicht noch hinzufügen könnte, daß unfere
Anstalten mit zu den besten gehören und den Kranken in Bezug auf Unterbringung und
Pflege mehr bieten, wie die Mehrzahl aller übrigen öffentlichenIrrenanstalten des Staates.
Allerdings konnte ein solches Resultat nicht erreicht werden, wenn wir nicht in der thatkräftigsten
und unermüdlichstenWeise von den Leitern der Anstalt unterstützt worden wären. In dieser
Hinsichtkann ich nur sagen, daß unsere Anstalts-Direktorennicht nur in psychiatrischer Beziehung
den Ruf der RheinischenAnstalten begründet und hochgehalten,sondern auch auf wirthfchaftlichem
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Gebiete allen Mahnahmen die verständnihvollsteMitwirkung und Unterstützung entgegengebracht
lasen sich solche Resultate, wie wir sie erzielt haben und wre selben Ihnen

ziffermäßia vorgeführt werden, nicht durch einen einzelnen Manu herbeifuhren sondru sie snd
das ^M aller berufenen Faktoren des Pro«inzial^Verwaltuugsrat es
mit den Beamten der Centralstelleund der letzteren mit den zuständigen Lokalbeamten nanientlich
m Anstaltsleitern, Diesem harmonischen Zusammenwirken,wie wir es m der Nhemprovu.z
ä eu s e all in zuzuschreiben,wenn heute die finanziellenMißerfolge auf dem Gebiete es

Kr wesens vollstän i wett genmcht sind, und wenn heute billigerweise m Bezug auf die Kosten
des I^ nw sen tadelnd nur in der Vergaugenheitsfor.ngesprochen werden darf, und zwar mochte

ich ^n i.I ^5— ^as .n2 d^^nc^ ^«^r^
Ut^'^'^L^^ ^b^gen ^^20

macht drefes pr K d Kr^ ^^ ^ ^ ^^,^^ ,^ ^^..^ ^^,^.,

tte^?^^ °°" 77'""^ '7 dann hergeleitet
wer en können, wenn kein Bedürfniß zur Herstellung der Anstalten m emer solchen Große vor-
w ewe n wäre. Man hat dieses zwar ursprünglich bestritten, allem heute wird es allgemeru

s ewe WMhat e,npfundeu,daß die Pläne so großartig gemacht worden ,md, daß die Anstalten
r u Mich dem Bedürfniß entsprechendfür die Aufnahine der doppeltenAnzahl von Krau en

^merM merken konnten. Selbst diefe Vermehrung der aufzunehmenden ^ahl von Kranken hat

nichV2ml dem .«m«e^^^^

3 in^V ^"7 ^ 2d1n wä!en!U dieselben nachträglichdurch geschickt
mcyi ln einer ^.i, ^ > Krankenzahl eingerichtet werden konnten, so hatten inzwischen

^^2't3" «tt«^"°.,.',. ««° " bmstchMch « «« und d.r N„.°.mcyrere neue ^n,n ^ « aufcrleaen würden, wie die es heute der Fall ist. Was uun

260 000 M oder 58 200 M weniger wie nn letzten Eta vorgesehen
Für diese Zuschüsse werden indessen folgen e Freistellen gewahrt:

a) 42 FreistellenIII. Klasse,
d) 500 „ für Kurkranke,
o) 71 „ „ Pfleglinge.

Rechnen Sie nun für diese Freistellendie reglementsmäßigenPflegesätze p ergrebt nch
^tecyne ^ Oe,neinden der Provinz durch tue Bewilligung der

»llm^ «sp. bei Aufhebmig derselben würden alfo
" I^ena!!^n keines Zufchussesbedürfen, vielmehr »och zur Verzinsung der Baukosten

'^ ^2/U'" nichts wird einwendenlassen, und ich
darf w Anfange vorgekommendiefe mehr als wett gemacht sind,

l für das Irrenwefen betragen demnach heute:
1 Zur Verziufung der Irrenanstalts-Bauschuld ........ 300000 M.1. ^lur «erziniilim ur», ^)>.^^.'—-,.....' - , . >5,„«„..

2. sür Zuschüsse au die Austalten zur Gewährung von Freistellen
260 000

Zu übertragen 560 000 M.
5*
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Uebertrag 560 000 M.
3. für die Kosten der lokalen Bauleitung ......... 10 000 „

in Summe . . 570 000 M.
gegen ....
im Jahre 1878,

1414 016

mithin weniger . . 844 016 M.
Dieses minus rührt einestheils daher, daß die Summe für Verzinsung und Amortisation

von 626 816 M. 50 Pf. infolge der Neduziruug des Zinsfuhes von 4'/2 °/<i auf 3'/2 °/° und der
thcilweisenTilgung der Schuld auf 300 000 M. gesunken ist, sich also um 326 816 M. 50 Pf.
vermindert hat, wahrend andcrcntheils die Unterhaltungszufchüssean die Anstalten sich in Folge
der vorberührten Umstände um ca. 500 000 M. vermindert haben.

Ich gehe nunmehr zu Position 15 des Etats über. Hier sind zur Unterbringung von
epileptischen Kranken an Beitragen vorgesehen53 550 M. oder 2950 M. mehr als bisher. Diefe
Mehrforderung ist durch das steigende Bedürfniß für die Unterbringung einer größeren Zahl
diefer Unglücklichen bedingt worden.

Die Position 16, Zuschuß für die Verwaltung der Angelegenheitender laudwirthfchaft-
lichen Lehranstalten und zu sonstigen landwirthschaftlichcnZweckenist um 100 000 M. erhöht
worden. Es ist dies indessen keine materielle, sondern nur eine formelle Erhöhung, mit welcheres
folgende Vewandtniß hat:

Aus Anlaß des im Jahre 1882 eingetretenenNothstandes in der Eifel hat die König¬
liche Staatsregierung bekanntlichdie Summe von 200 000 M, znr Aufbesserungder land- und
forstwirthschaftlichen Verhältnisse der Eifel in den Staatshaushalt eingestellt. Es ist dieses aber
in der Voraussetzung geschehen,daß die Provinz wenigstens die Hälfte jener Summe, also
100 000 M. zu gleichem Zwecke hergeben würde. Der Provinzial-Lcmdtag hat dieser Voraus¬
setzung entsprochenund feinerfeits die Summe von 100 000 M. bewilligt. Die Gcsammtsumme
von 300 000 M. wird zu den Meliorationen, von denen Sie, meine Herren, vielfach gehört und
gelefen haben werden, in der Eifel verwendet. Es tritt alljährlich unter Vorsitz des Herrn Ober¬
präsidenten zu Coblenz eine Commissionzusammen, welche aus Vertretern des Ministeriums der
Landwirthschaft,den betheiligten Königlichen Negierungen und der Prouinzial-Verwaltung gebildet
ist. Das Nefultat der in dieser Commission gepflogenenVerathungen wird, soweit die Provinz
dabei in Betracht kommt, noch einer besonderenCommissionvon Vertrauensmännern, welche der
Provinzial-Verwaltungsrath gewählt hat, unterbreitet und alsdann von dem Provinzial-Verwal-
tungsrathe die Beitragssumme der Provinz für die einzelnenMeliorationsprojekte bewilligt. Die
von der Provinz aufzubringenden 100 000 M. sind während der letzten Etatsperiode aus der
Kreisrcnte entnommen worden. Da nun aber nach Einführung der Provinzial-Ordnung auf
Grund des §. 2? der neuen Kreisordnung die Kreisrente unverkürzt an die Landkreise zu ver¬
theilen ist, so muß für die Beschaffung der 100 000 M. anderweitig Sorge getragen werden.
Der Provinzial-Verwaltungsrath schlägt vor, diese 100 000 M. auf den landwirthfchaftlichen
Etat zu übernehmen,wohin eigentlich die betreffendeAusgabe gehört. Zur Deckung der hierdurch
entstehenden Mehrausgabe von 100 000 M. wird die Erhöhung des Zufchusses aus Provinzial-
mitteln um dieselbe Summe nöthig.

Zu Nr. 17, „Verwaltung des Rittergutes Desdorf", habe ich nur historisch zu bemerken,
daß das besagte Nittergut von einer Frau I)r. Dänen der Nheinvrovinzmit der Maßgabe vermacht
ist, daselbst Knaben unterzubringen, um dieselben für den landwirthfchaftlichenBetrieb ausbilden
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zu lassen. Das Gut ist zu 5100 M, verpachtet und wird der Pachtzins einstweilen verwendet,
um die Kosten der Errichtung neuer Gebaulichkeiten, welche aus Ständefonds vorschußweise
bestritten worden sind, zu ersetzen. Sobald der bezügliche Vorschußgetilgt sein wird, was in 2
bis 3 Jahren zutrifft, werden in Gemäßheit der Bestimmungendes Testaments der Frau Davey
die Reuenüen des Gutes zur Erziehung junger Landwirthe verwendet und zwar in Verbindung
mit einer Winterschule,welche wir in Bergheim zu etabliren beabsichtigen.

Meine Herren! Ich komme nunmehr zur Position 19, „Provinzial-Straßenverwaltung".
Dort sind alle diejenigen Beträge verausgabt, welche unter den Einnahmeposten des Haupt-Etats
für Straßenzweckeaufgeführt sind, nämlich:

1. Die Staatsrente für Straßenzweckemit .......... 2 056233 M.
2. die Rente der Provinz Westfalen mit .......... 2 350 „
3. die Provinzialumlagen für Straßenzweckemit ........ 2635000 „

im Ganzen . . 4 693 583 M.
Diese Summe übersteigt den seitherigen Etat für Straßenzweckeum 70 583 M. Es ist

dieses der bereits von mir erwähnte Betrag für die Oberleitung der Straßenverwaltung, welcher
seither aus dem Etat Nr. 1 „Kosten der Central-Verwaltnngsbehörde"bestritten worden ist. Wie
ich schon die Ehre hatte zu erwähnen, ist dieser Etat durch die Ausscheidungder bezüglichen
Kosten um 72 965 M. entlastet und dagegen der Etat für die Straßenverwallung mit den
bezüglichen Ausgaben belastet worden, so daß eine eigentliche Mehraufwendung für Straßenzwecke
nicht vorliegt. Aus der Summe von 4 693 583 M. werden jährlich 250 000 M. zur Unterstützung
des Communal-Wegebaues und 200 000 M. zu Neu- und Umbauten von Straßen verwendet.
Der nach Absetzung dieser Beträge mit 450 000 M. bleibendeRest von 4 223 583 M. dient zur
Verwaltung lind Unterhaltung von 6812 Kni Provinzialstmßen. Es stellen sich also die durch¬
schnittlichen Unterhaltungskostenauf ca. 500 M. pro Kin. Uiüer diesen Prouinzialstrahen befinden
sich 2312 lim ehemalige Staatsstraßen und 4500 Km ehemaligeVezirksstraßen, also etwa ein
Drittel ehemalige Staatsstraßen uud zwei Drittel ehemalige Bezirksstraßen. Indem ich mich hier
auf die allgemeine Mittheilung beschränke, daß die Ausgaben für Straßenzweckeunter der staat¬
lichen Verwaltung dieselbe Höhe, wie die jetzt im Etat geforderte Summe erreicht haben, verweise
ich hinsichtlich der näheren Motiuirung der bezüglichen Ausgaben auf die Erläuterungen, welche
der Dirigent für das Straßenwesen, Herr Landes - Baurath Dreling, bei der Berathung des
bezüglichen Spezial-Etats ertheilen wird. Hiermit ist der Titel II der Ausgaben erschöpft.

Der folgendeTitel III hat die Ausgaben zum Gegenstande, welche aus den Einnahmen
der Nebenfonds, also aus den Zinserträgen der der Landesbank überwiesencn Stamm- und Neferoe-
fonds bestritten werden sollen. Es sind dieses:

1. Die Zuschüsse für Kunst uud Wissenschaft mit ......... 20000 M.
2. , , für die Mufeen zu Bonn und Trier mit ..... 14 000 „
3. der Zuschuß zur Unterstützungmilder Stiftungen :c. mit ..... 15 000 „
4. „ „ für die Webeschule in Crefeld mit ........ 6 000 „
5. „ „ für die Fachschule zu Nemscheid mit ....... 5 000 „
6. ^ ^ für den Central-Gewerbeoerein für Rheinland und West¬

falen mit .................... 12 500 „
7. der Zuschußzur Förderung der gewerblichen Thätigkeit in den Gebirgs¬

gegendender Provinz mit ............. - ' ?500 ,,
macht zusammendie . . 80 000 M.
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welche schon früher in dem Etat standen. Es bleiben nach Abzug dieser Summe noch zur freien
Verfügung des Prouinzial-Landtags 120 000 M. als Rest der Zinsen, welche die Landesbank von
den Gcsammtfonds mit 5 000 000 M, zu zahlen hat. Der Titel für außerordentlicheAusgaben
fällt für die Zukunft fort. Es waren unter diesem Titel im letzten Etat diejenigen Ausgaben
aufgeführt, welche aus der Kreisrente bcstritten wurden. Titel V enthält die durchlaufenden
Posten. Es sind dieses dieselben Beträge, wie bei der Einnahme und zwar:

1. Abführung der Kreisrente an die Landkreiseder Provinz mit . . . 333 411 M.
und

2. Ausgaben für die landwirthfchaftlicheBerufsgenosscnschaft mit . . . 20 000 „
Titel VI umfaßt verschiedene Ausgaben und zwar zunächst

unter Nr. 1: Die Ausgaben zur Verzinsung und Tilgung der
Irrenanstalts-Bauschuld mit ...... 300 000 M. — Pf.

„ „ 3: die Pensionenund Unterstützungen für ehemalige
Bediensteteder Anstalt Siegburg mit . . 158? „ — „

und

„ „4: Außergewöhnliche Ausgabenresp, zur Abrundung _______465 „ 50 „
Summe . . 302 052 M. 50 Pf.

Der Gesammt-Etat balancirt hiernach in Ein- und Ausgabe mit 7 519 500 M. gegen
7 226 000 M. im Etat des Jahres 1886—88 — oder, wenn Sie die durchlaufendenPosten,
die Kreisrente und Ausgaben für die landwirthfchaftlicheVerufsgcnossenschaftmit 353 411 M.
pro 1888/89 und 333 411 M. pro 1886/88 ausscheiden— mit 7 166 089 M. pro 1888/89
gegen 6 892 589 M. pro 1886/88, also einem Mehr von 273 500 M.

Zur Erläuterung diefes Mehrbetrages gestatte ich mir folgende Bemerkungen. Von dein
Mehrbetrage ist zunächst ein weiterer, in dem vorliegendenHaupt-Etat zum ersten Male und
zwar gleichfalls als durchlaufender Posten eingestellter Betrag abzusetzen. Es sind dies die
120 000 M. Zinsen des Stammfonds der Prouinzial-Hülfskasfe, der ehemalige Ständefonds.
Diese 120 000 M. sind unter Titel IV der Einnahme in den Etat gestellt und unter Titel III
Nr. 8 der Ausgaben zur Verfügung des Provinzial-Landtags gehalten. Nach Absetzungdieser
120 000 M. bleibt noch ein wirklichesMehrerforderniß von 153 500 M. übrig. Dieses Mehr-
erfordernih ist durch folgende Ausgabepositionenherbeigeführt worden:

1. durch die Summe von ............... 100000 M.
welche für die Aufbesserung der wirthschaftlicheuVerhältnisse in den Gebirgs¬
gegenden der Provinz, insbesondere der Eifel, neu in den landwirtschaftlichen
Etat; eingestellt werden mußte, da dieselbe nicht wie bisher aus der Kreisrente
bestritten werden konnte;

2. durch eine Summe von ............... 31000 „
welche bisher aus dem sog. Ständefonds bestritten worden ist. Es betrifft diefe
Summe die Zufchüfse für die Webeschule zu Erefeld, die Fachschule zu Nemscheid,
den Central-Gcwerbeuerein, sowie zur Förderung der gewerblichen Thätigkeit in
den Gebirgsgegenden der Provinz. Diese Beträge habe ich vorhin im Einzelnen
erwähnt, und ist deren Einstellung in den Etat auf Grund eines Beschlusses des
33. Provinzial-Landtags erfolgt;

Zu übertragen 131 000 M-
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Uebertrag 131000 M.

3. durch eine Summe von ............... 22500 „
um welche die Zuschüsse an die einzelnenInstitute und Verwaltungszweigeerhöht
werden mußten;

macht zusammen . . 153 500 M.

Prüfen Sie diese Mehrausgaben, so bedürfen die Posten von 100 000 M. für die Eifel
und 31 000 M für die aus dem Ständefonds übernommenenZuschüsse an die Schulen und den
Eentral-Gewerbevereinwohl keiner näheren Erklärung, da diese Positionen hinreichendklar gelegt
worden sind Es bleibt somit nur noch der Mehrbetrag an Zuschüssen von 22 500 M. übrig.
Zu dessen Erläuterung gestatte ich nur auf das Ihnen gedrucktvorgelegteReferat zum Haupt-
Etat zu verweifen. Dort ist ausgeführt - ich will nur diesen einen Punkt erwähnen - - daß
die Ansqaben für das Landarmenwesen allein um 69 200 M gestiegen sind. Wn hatten alw,
wenn die übrigen Ausgaben dieselben geblieben mären, unsern Etat um 69 200 M erhöhen
'Nüssen Es sind aber bei den übrigen Ausgaben ca. 45 000 M Ersparnisse, bezw. Abstriche in
dem Voranschlage gemacht worden, so daß nur der Mehrbetrag von 22 500 M. in den Etat
einzusetzen war. ^ „ . „ ,^ ..

Ich alaube meine Herren, daß die bisherigen Ausführungen genügen durften, um die
Erhöhung des Etats, fowie das Verhältniß des neuen Voranschlages zu dem früheren Etat zu
rechtfertign Ich möchte Sie nun, meine Herren, bitten, mir zu gestatten, noch nnt emem
Worte auf die Provinzial-Umlage näher zurückkommen zu dürfen. Die Provinzial-Umlage ist,
wie ich das auch schon früher einmal ausgeführt habe, der wunde Punkt unserer Verwaltung.
Der Provinzial-Umlage ist es meines Ewchtens hauptsächlichzuzuschreiben,daß die Rheinische
Provinzial-Nerwaltung sich weniger Sympathien in der Provinz erfreut, als diefes bei anderen
Provinzial-Verwaltuugen der Fall ist. Die zurückgetretene ständische Verwaltung hat miederholtden
Wunsch nach Gestattung der Oeffentlichkeitder Verhandlungendes Provinzial-Landtages cmsgefprochen,
indem sie von der Ueberzeugungdurchdrungenwar, daß das Licht der Oeffentlichkeit den Nebel¬
kreis welcher sich um die Provinzial-Umlagein der Nheinprovinz gebildet, sehr bald durchdringen würde.
Ich beqrüße heute diese Oeffentlichkeit und möchte sie als erste Gelegenheit benutzen, um in die Frage
der Umlaae die nöthige Klarheit zu briugen. Wenn es wahr wäre, was vielfach in der Provinz
und draußen geglaubt wird, daß wir für die durch das DotationsgesetzMrwiesenen
allqemeinenÄuwben der Provinzial-Verwaltung eine Umlage von 3 000 000 M. erhoben hätten
und noch fortwährend erheben, fo muß ich allerdings gestehen, daß aller Tadel, welcher vielfach
über die finanzielle Wirthschaft der RheinifchenProvinzial-Verwaltung ausgefprochenworden ist,
voll und ganz begründet erscheint, ja ich würde es geradezu unbegreiflich finden wie ein
Provinzial-Verband eine folche Summe außer den Dotationsrenten für :e im Gesetze vom
8. Juli 1875 gedachten Aufgaben dauernd verwenden kann; allem, wie liegt die Sache m Wirk¬
lichkeit? Nach dem vorliegendenEtat finden Sie, daß wir zur Ergänzung der Dotationsrente,
also für die im Gesetze von. 8. Juli 1875 gedachtenAufga m nur 145 000 M. bedürfen, wovon
120 000 M. unerhoben bleiben follen, so daß in Wirklichkeitnur 25 000 Merhben werden.
RechnenSie hierzu noch die Verzinsung und Tilgung der Irrenanstalts-Bau chuld, fo haben wir
eine Gefammtfumme von 325 000 M Diese Summe von 325 000 M. kann allem nut den
Budgets der übrigen Provinzial-Verbände verglichenwerden. ^ ^ . .

Die Provinzial-Abgabe für Stwhenzwecke von 2 635 000 M. wird in den übrigen
Provinzen nicht erhoben, vielmehr werden dort die bezüglichen Ausgaben als Kreislast getragen.
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Diese Ausgabe ist von der Einführung der Provinzial-Verwaltung unabhängig und hat dieselbe
in gleicher Höhe vor Erlaß des Dotationsgefctzes bestanden. In Folge der Einführung der
Provinzial-Verwaltung hat die Nheinvrovinz nicht nur keinen Groschen mehr, sondern sogar weniger
wie früher zu zahlen gehabt.

Vor Einführung der Provinzial-Verwaltung lagen nämlich der Provinz folgende Lasten ob:
1. die Unterhaltung der Vezirksstrahen;
2. die Kosten des Landarmen- und Korrigendcnwesensund der Unterhaltung der Irren¬

heilanstalt Siegburg;
3. die Kosten des Provinzial-Landtages, der Zuschüssezu den Taubstummenanstalten,

der Blinden- und Hebammen-Lehranstalt.
Die Kosten aä 1 wurden auf Grund des Allerhöchsten Regulativs für die Verwaltung

der Vczirksstraßenvom 17. September 1855 wie folgt bestritten:
«,) aus dem Ertrage der von den Vezirksstraßcn aufkommendenNutzlingen, namentlich

des Chaufseegeldes und
1>) aus den hierfür bestimmtenZusatzprozentcnzu den direkten Staatssteuern.
Der § 4 des Regulativs von 1855 schrieb hinsichtlichdieser Zusatzprozentevor, daß

dieselben in gleichen Zuschlägen zu sämmtlichen direkten Steuern, der Gruud-, Klassen- und
klassifizirten Einkommensteuerumgelegt werden sollten. Hiernach ist bis zum Inkrafttreten des
Dotationsgesetzesresp, bis zum Ucbergaugeder Vezirksstraßen in die diesseitige Verwaltung im
Jahre 187? erhoben worden:

1. für den Bezirksstraßenfonbsdes Re¬
gierungsbezirks Aachen 8 ^8"/«Zufchlag
zur direkten Staatssteuer sowohl auf
Stadt wie Land von ..... 2 758 618 M. — Pf.

also wurden erhoben ....
2. Ostrheiuischcr Vezirksstraßenfondsdes

Regierungsbezirks Coblenz 15°/<> wie vor
3. WestrheinischerVezirksstraßenfonds des

Regierungsbezirks Eoblenz 15 °/o wieuor
4. Vereinigter Vezirksstraßenfonds des

Regierungsbezirks Köln 9 2/9 »/<>wie vor
Dazu auf den ostrheinischen Fonds

zur Schuldentilgung 3°/» . .
5. Ostrheinischer Vezirksstraßenfondsdes

RegierungsbezirksDüsseldorf ?°/n
6. WestrheinischerVezirksstraßenfonds des

RegierungsbezirksDüsseldorf 10°/« .
7. Vezirksstraßenfonds des Negierungs-

229 884 M. 83 Pf.

586 61? /, // 87 992 ,/ 55 ,/

1773 992 » « 266 098 „ 80 ,/

5 012 772 ,/ » 462 288 » 98 „

1012 283 » " // 30 371 „ 49 ,/

5 213 954 ,/ // 364 976 /, 78 ,/

, 2 880 054 « " /, 288 005 // 40 «

, 2 509 405 „ — » 250 940 « 50 „
Summe . . 21747 695 M. — Pf. 1980 559 M. 33 Pf.

Hierzu traten die Einnahmen an Varrieregeldern. Ich darf wohl
die einzelnenPositionen übergehen und nur die Gesammtsummenennen,
welche sich auf ................... 363417 ., 32 „
beläuft.

Summe . . 2 343 976 M. 65 Pf.
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Wenn für die Unterhaltung der Vezirksstraßen im vorliegenden Etat 2 635 000 M.
gefordert werden, fo hat dieses feine Begründung darin, daß seit dein Jahre 187? wir eine
weitere Zahl von Vezirksstraßenübernommen haben, uud damit das Netz der zu unterhaltenden
Straßen wesentlich erweitert worden ist. Die übrigen Ausgaben, welche die Provinz vor Ein¬
führung der Provinzial-Verwaltung zu bestrciteuhatte, betrüge,:

«,) für das Landarmen- und Corrigendenwesen ...... 311100 M. — Pf.
li) für die Anstalt in Siegbnrg .......... 192 000 „ — „
o) für die übrigen vorgenannten Bedürfnisse ...... 284 31? „ 5? „

zusammenalso . . 787 41? M. 5? Pf.
Es giebt dieses mit Hinzurechnungder obigen ...... 2 343 976 „ 65 „

eine Gesnmmtfummevon . . 3 131 394 M. 22 Pf.
während jetzt .................... 3 080 000 „ — „
gefordert werden, alfo ................. 51 394 M. 22 Pf.
weniger.

Bei dieser Gegenüberstellungder Zahlen müssen Sie, meine Herren, ferner in Betracht
ziehen, daß das Landarmen- und Corrigendenwcsen,dessen Kosten gesetzmäßig der Provinz obliegen,
damals nur 311100 M. erforderte, währendnach dem jetzigen Etat 645 000 M. für Landarmen-
kosten und an Zuschuß für Vrauweiler 200 000 M, alfo im Ganzen 845 000 M. erforderlich
sind, was ein Mehr von 533 000 M. darstellt. Dieses Mehrerforderniß würde die Provinz
aufbringenmüssen, wenn die alten Verhältnisse geblieben wären. Sie werden nun, meine Herren, gewiß
mit vollen. Recht, die Frage aufwerfen, woher kommen denn die allfeitigenKlagen über die Kosten
der Provinzial-Verwaltung, wenn alles dieses sich so verhält, wie es eben geschildert wird? Ich
kann hierauf nur antworten, einzig und allein daher, daß die Art der Erhebung der bezüglichen
Kosten geändert ist, und daß diese Aenderung unter Umstanden erfolgte, welche der Provinzial-
Verwaltung besondersungünstig waren. Was zunächst die Art der Erhebung anlangt, so wurden
früher die bezüglichen Kosten durch Zuschlage zu den direkten Staatssteuern erhoben. Diese Zu¬
schläge betrugen für den Regierungsbezirk Düsseldorf 10°/° und wurde dieser Betrag jede»,
einzelnenSteuerzahler auf den Steuerzettel gesetzt, so daß also derjenige, welcher 100 M. direkte
Steuern zu zahlen hatte, für Unterhaltung der Vezirksstraßeneinen Zuschlag von IN M. entrechten
mußte Er zahlte diese 10 M. und dachte nicht weiter darüber nach. Am 1. April 187? nun,
nachdem die Unterhaltung der Vezirksstraßen von der Provinz übernommenworden war, fielen
die Zuschlage auf den einzelnen Steuerzetteln, also in dem als Beispiel gewählten Falle, die 10 M. fort,
womit der einzelneSteuerzahler recht zufrieden war. Auf einmal wird mitten un Laufe des
Jahres zur Unterhaltung der Vezirksstraßen eine Umlage von 3 000 000 M. auf tue einzelnen
Stadt- und Landkreise umgelegt. Die Kreise legten diese Abgabe auf die einzelnenGemeinden
um und die Städte wußten sich nicht anders zu helfen, da die bezüglichen Ausgaben nicht vor
Aufstellung des Haushalts-Etats mitgetheilt worden waren, als daß sie die Promnzml-Umlage
von den einzelnen Bürgern mittelst besonderer Steuerzettel - dieselben waren von grüner
Farbe — (Heiterkeit') erhoben. Diese neue Steuer, als welche die ProuinzmI-Abgabe allgemein
angesehenwurde, erregte überall Unzufriedeuheit. Diefes Gefühl wurde wesentlichnoch dadurch
gesteigert,daß die erste Erhebung diefer Abgabe gerade in die Zeit fiel, m welcher die geschilderten
anfänglichen finanziellen Mißerfolge auf dem Gebiete des Irrenwefens eine so große Rolle spielten und
vielfach Erregung in die Provinz trugen. Jedermann glaubte nun, die neue Steuer diene lediglich zur
Zahlung der Mehrkostendes Irrenwesens und sei eine Folge der schlechten finanziellen Verwaltung
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der neu eingeführten Provinzial-Verwaltung, eine Auffassung, von welcher sich auch heute noch
viele unserer Mitbürger nicht lossagen können. Wie bei allen Dingen, so hat auch diese Umlage
ihr Gutes gehabt, indem dieselbe nicht wenig dazu beigetragen hat, daß mit aller Energie dahin
gearbeitet wurde, mit der Dotationsrente auszukommen,um jene Klagen endlich zu besiegen. Bei
fortgesetzterSparsamkeit ist es uns gelungen, trotz des Anwachsens der Verwaltung und der
Steigerung der Bedürfnisse, mit der Dotationsrente die im Dotationsgesetzevorgesehenen Aufgaben
bestreitcn zu können, wahrend in den übrigen Provinzen an Umlagen für die allgemeinen
Dotationszweckeerhoben werden:

1. in Hannover ..... 495 978 M.
2. „ Posen ...... 568000 „
3. „ Westpreuhen .... 786000 „
4. „ Ostpreußen..... 460 000 „
5. „ Pommern ..... 747 46? „
6. „ Schleswieg-Holstein . . 100 000 „
7. „ Schlesien ..... 897 000 „
8. „ Sachsen ...... 1041000 .,
9. „ Westfalen ..... 400 000 „

und 10. „ Brandenburg .... 78397? „
Es ist allerdings die Umlage in früheren Jahren auch in der Nheinvrouiuz höher

gewesen. Dieselbe betrug in den Jahren 1^77—1880 im Ganzen 3 450 000 M., also gegen
die bis jetzt erhobene Umlage 490 000 M. mehr, indem damals insbesondere das Irrenwcsen,
wie ausgeführt, etwa 500 000 M. mehr Kosten verurfachte. Dabei ist unsere Verwaltung seit
dem Jahre 1877 wesentlich gewachsen. Ich führe in dieser Beziehung nur an, daß im Jahre
187? 2411 Personen in Anstalten gepflegt wurden, gegen 5027 im laufenden Jahre.

Ich kann indessen hier nur wiederholen, daß ich es nicht als besonderenVorzug unserer
Verwaltung ansehen würde, daß die Ausgaben sich so wesentlich verminderthaben, wenn ich glaube
der Befürchtung Raum geben zu müssen, daß die der Provinz überwiesenen Aufgaben darunter
gelitten hätten. Ich glaube aber, meine Herren, hinzufügen zu dürfen, daß diefes in keiner Weise
der Fall ist. Es sind unsere Unterrichts-Anstaltcnwiederholt durch Ministcrial-Commissareunter¬
sucht worden, und ist hierbei Seitens der Staatsregierung diesen Anstaltendas größte Lob gespendet
worden. Unsere Anstalten zu Vrauweiler und Trier befinden sich in einem vortrefflichen Zustande,
während unsere Irren-Anstalten sich einen weit über die Provinz hinausgehendenRuf erworben
haben. Ebenso steht unsere Provinz in Bezug auf Unterstützungen für Kunst nnd Wissenschaft, land-
wirthschaftliche Schulen und Meliorationen nicht hinter den anderen Provinzen zurück, während unsere
Straßen-Verwaltung auf diesem Gebiete eine führendeRolle übernommen hat. Trotzdem hat die
bisherigeVerwaltung niemals verkannt, daß noch manches zu thun übrig bleibt, und daß manches
besser gemachtwerden könnte. Es wurde in dem bis jetzt Erreichtenstets nur der Antrieb erblickt,
auf dem eingeschlagenen Wege weiter zu beharren, um es allmählich dahin zu bringen, daß der
Selbstverwaltung der Rheinprovinz diejenige Anerkennungentgegengebrachtwird, deren sie sich in
den anderenProvinzen des Staates thatsächlich erfreut. Sie, meine Herren, können zur Erreichung
diefes Zieles der Verwaltung dadurch den größten Dienst erweisen,daß Sie auf alle Fehler, alle
Mängel und alle Einseitigkeiten,welche Sie in der Verwaltung wahrzunehmenglauben oder welche
in ihrer Umgebung gerügt werden, uns aufmerksammachen, sei es hier im Plenum oder in den
Commissionsberathungen, Es ist alsdann nur ein Doppeltes möglich: Entweder sind Fehler vor-
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gekommen, dann müssen dieselben beseitigt beziehungsweise für die Folge vermieden werden, ober
aber es liegt ein Irrthum oder ein Mißverständnis)vor, so wird dasselbe von uns aufgeklart und
damit jeder Anlaß zur Unzufriedenheitbenommen. In dieser Hinsicht möchte ich, meme Herren,
«n Schluß meiner Auseinandersetzungenum Ihren Beistand bitten. Wenn ich nun über tue
weitere geschäftliche Behandlung der Angelegenheitnoch ein Wort sagen darf so wurde es dem
geschäftsordnungsmäßigenGange der Dinge nur entsprechen, baß nach Erledigung der General-
Diskussionder Haupt-Etat sowie die Spezial-Etats zunächst emer Berathung m Commissionen
unterzogenwerden, und zwar müßten zunächst die Spezial-Etats berathen uud festgestellt werden
und alsdann bei der zweiten Berathung nach dem Ergebniß der Festsetzungder "nzelnen E a s
der Hauvt-Etat neu aufgestelltwerden, da Letzterer ja nur eine Zusammen tellung der Emzel-Etats
ist. Ich möchte indessen der Erwägung der hohen Versammlung anheim geben, ob dieser geschäfts¬
mäßige Gang unter den tiefernstenUmständen, unter denen wir unsere Verhandlungen begonnm
haben, sowie im Hinblick auf bie in Folge bieser Umstände bevorstehen e Emb^,fu,.g des Deutschen
Reich tages und des Landtages der Monarchie, wodurchdie Beschlußfähigkeitdes hohen Hau es
für die nächste Woche wenn nicht in Frage gestellt, so doch erheblich altenrt wird, innegehalten
werden kann Sollte Letzteres nicht möglich sein und sollten Sie zu der Ueberzeugungkommen,
bah ein anderer Ausweg gesucht werden müsse, so wollte ich folgende Idee anregen wofür ich die
Stellung von Anträgen berufener Seite überlassenmuh. Ich möchte nämlich Ihrer Erwägung
unterbreiten, ob nich angängig wäre, daß Sie die vorliegendenEtats vorlaufig bis zum . AM
1889 in Kraft fetzten und eine eingehende Prüfung der Etats alsdann für eme neue Etatspenode
»°n 1889/91 einer späterenZeit, vielleicht dem kommenden Winter, vorbehielten. Es wurde d,es

Ewberufung des Landtages vor Ablauf des 1888/89 zur Fo ge
habeu. Ist LetzteresIhre Absicht, so würden auch alle übrigen nicht dringendenAngelegenheien
bis zu dieser Wintersessionverschoben uud der jetzige Landtag schon am nächsten Sonnabend oder
Montag geschlossenwerden können. .. ^,.„ ., ^ . m.-

Für diesen Fall würde ich mir erlauben, die Stellung folgender xrooeäere Antrage aus
der Mitte der hohen Versammlung anheimzugeben - .

i N« bobe Landtag wolle beschließen, daß die Provmzial-Verwaltung, einschließlich der
P vinM-Feuer-Societat und der Landesbank,für das Etatsjahr vom 1. April 1888
bis 31 März 1889 und für die Provinzial-Feuer-Societät vom 1. Januar bis
31 Dezember 1888 nach Maßgabe des vorgelegtenHaupt-Etats und der demfelben
bei'aefüaten22 Spezial-Etats zu führen sei,

2 daß die Provinzial-Umlage für das Etatsjahr vom 1. April 1888 bis 31. März 1889
auf d n bereUs ausgeschriebenen Betrag von 2 960 000 M. festzusetzenlund daß die
Beschlußfassungüber die Deckung des für das Jahr 1888/89 etwa sich ergebenden
Dennts dem nächsten Provinzial-Landtage vorzubehaltensei,

3 da« die in ben Etats enthaltenen Bewilligungen nur bis zum 31. März 1889 in
' Kraft bleiben und daß keinerlei Rechte oder Ansprüche aus den vorliegenden Etats

über den 31 März n. I. hinaus von irgend einer Seite erworben werden können

Wenn diese Anträge gestellt und zu Beschlüssen erhobenwerden sollten, würde einestheils
die Verwaltung o ne Störung fortgeführt werden können und für den Landtag andererseits
keinerlei Präjudiz aus der Annahme des vorliegenden Etats entstehen. Um Ihnen, meme Herren
diesen Weg zu ermöglichen,bin ich in meinen Erläuterungen weiter gegangen, als es sonst bei
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einer allgemeinenNebersichtüblich zu sein pflegt. Ich möchte dafür Ihre gütige Nachsicht in
Anspruch nehmen. (Lebhafter Beifall.)

(Der stellvertretendeVorsitzende Geh. Iustizrath Adams übernimmt den Vorsitz.)
Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Meine Herren! Ich eröffne die Dis¬

kussion über den eben gehaltenen Vortrag und über die darin gegebene Anregung und frage, ob
Jemand das Wort wünscht. — Der Herr AbgeordneteIanßen hat das Wort.

AbgeordneterIanhen: Meine Herren! Ich glaube in Ihrer Aller Sinn zu handeln,
wenn ich mir erlaube, den Antrag des Herrn LandesdirektorsKlein, wie er ihn soeben verlesen,
mir zu eigen zu machen und Sie zu bitten, demselbenentsprechend zu beschließen. (Bravo!)

Meine Herren! Dann habe ich aber noch einen anderen Punkt hier zur Sprache zn
bringen, der auch wohl zur Etatsberathung gehören dürfte und den, wie ich glaube, wir unmöglich
ignoriren können. Heute Morgen las ich in einer sehr angesehenen, von vielen Seiten mit einer
gewissen Autorität bekleidete» Zeitung der Provinz eine Ausführung, die in einem grellen Wider¬
spruch zu den anerkennenden Worten steht, welche unser verehrter Herr Präsident bei der Eröffnungs¬
sitzung dem bisherigen Vcrwaltnngsrathe gewidmet hat.

Es sind in diesen Ausführungcu Vorwürfe gegen die Provinzial-Verwaltung euthalten,
als wäre diefelbe mit einer solchen Einseitigkeit, Parteilichkeit und Befangenheit zu Werke gegangen,
daß uns neue Mitglieder des Landtages ein höchst unbehaglichesGefühl befchleichen muh, indem
wir eine so charakterisirteErbschaft anzutreten haben. Da sich diese Vorwürfe im Wefentlichcn
auf die Etats-Verhandlungen beziehen, nämlich auf die Verweuduug der provinziellenFonds, so
möchte ich wünschen, daß von Seiten eines Vertreters der bisherigen Provinzial - Verwaltung
Gelegenheit genommenwerde, den gedachten Ausführungen von dieser Stelle aus, also offiziell,
entgegenzutreteu,denn wir müssen den in unsere Versammlung hineingeworfenen Zankapfelso schnell
wie möglichbeseitigen. Ich wünsche,daß die Aufschlüsse, zn denen ich hier die Anregunggegeben
habe, das Resultat haben, daß wir den Artikel als das erkennen, als was ich ihn aufgefaßt
habe, nämlich als eine perfide Verleumdung. (Lebhafter Beifall.)

Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Se. Durchlaucht Fürst zu Wied hat
das Wort.

Se. Durchlaucht Fürst zu Wied: Meine Herren! Ich habe zunächst nur zu dem Antrage,
welcher vorhin verlesen ist, einen kleinen Subsidiär-Antrag zu stellen, den der Herr Landcs-Direktor
vorhin vorgeschlagen und von dem Herrn AbgeordnetenIanhen vorKownu» angenommenist, die
Etats bis zum 1. April 1889 en Uoo zur Geltung gelangen zu lassen. Meine Herren! Ich
möchte Ihnen vorschlagen,nur einen ganz kleinen Zusatz zu diesem Antrage zu stellen, wie wir
ihn auch in unserer früheren Verwaltung jedesmal beigefügt haben, nämlich: „resp, bis zum
Zusammentritt des nächstenProvinzial-Landtags."

Sie werden verstehen— ich brauche das wohl nicht näher auszuführen — was dieser
Zusatz bedeutet. Es kann eben dazwischen kommen, dah der Landtag nicht zusammentretenkönnte,
und ich bitte Sie, diesen Zusatz mit der kleinen Eventualität hinzuzusetzen,und zwar dah Sie sagen:
„bis nach Ablauf eines Monats nach Schluß des nächsten Prouinzial-Landtages."

So würde denn die Provinzial-Verwaltung in jeder Weise in der Lage sein, ruhig fort-
zuarbeiten, auch für den Fall, wenn es eben nicht möglich sein sollte durch irgend welche äußere
Eventualität, daß Se. Majestät den Provinzial - Landtag berufen lasse. Auf Grund des alten
Etats könnte dann weiter gearbeitet werden bis zu einein Monat nach Schluß des nächsten
Prouinzial-Landtages.
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Ich bitte Sie also, '»einen Unterantrag dem Antrage des Herrn Landrath Ianhen

^^"^Nellvertr. Vorsitzender Geh. Instizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Dietze hat

^ ^^Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Ich möchte an das anknüpfen was Herr Abgeord¬
neter Icmßen vorhin mit Bezug ans den gesternAbend in eurer gewissen Zettung ve offentluhten
Artikel gesagt hat, und meiner besonderenFreude darüber Ausdruck geben daß diese Anregung
er °or tMscher Seite ausgegangen ist. Ich möchte die Versicherung hinzufügen daß ebenso

dem betreffenden Artikel dieselbe Verachtung entgegengetragen wird.

(Lebhafter Beisaß ^ ^, ^ ^^^. ^^ AbgeordneterBecker hat das Wort,
Abgeordneter Becker: Meine verehrten Herren! Der Vorschlag, den wir der Anregung

des Herrn Land es-Direktors verdanken, hat für alle Diejenige», zu denen auch ich gehöre tue

b hek d m nicht angehört haben, und deshalb ohne alle ^w»g der Etats-
ber thung gegenüberstehen,etwas außerordentlichVerlockendesun Zweckma iges. Er ent u det
nns von einer Prüfung des Etats, bis wir durch eine gewisse praktische Erfahrung dazu befähigt

/^r en^^ntt der Vorschlag, wie er von anderer Seite angeregt ist und Anklang'" '^'' " " '" ^ ^.^ <^ liabe nur eins, was nur an demselben nicht ganz

»e mdm ,M )««« w b«^ ,^h° .W B,.! ..'»m.h,m«°n Mm. welchesei,. De,i»l
2.^. «lt>7 w ^'^Uml.^ «» .ch rech, .«.crnch.« w, ..„. .-»»«« «,

»" « (Z>»" New», »l« dich,.!». Umlage, .»elche bisher th°,!»chl.ch «„.»»'d'» 'ft,

^"°'^«3«'«°n», 3«. ««d«. M °m. Pr°°...M'Uml°g. ,... ^hew.» die
12«««» « »« i »I« dieimize, welch, «ch« »««MM"» ist. Wenn ,».r °l,° ,,«ch dem
«°r!chl /de, ^«° °«>Di,e!.°r« dei «.,..,. «°> dlelde., die S..„.° „ich. echochm >md die
«°l,ch »«« »e« « ^ >-° , ^, «Zeichen, d«»„ !» «„ Ichrechchllche,n „,m>m

^«"^3°- «3«^ch '-«" U,»>»»°,. «ede« «erd«. ,,,ch S° h«b. ich

es «. i,w>« "°«»„d°„, «°'m d!°,° «°.m,ch.°«» MX», °°m> «°l»»^ »'« d»s «»>>z >»d« me>M<« »°l,!m>° ^ ^,, ^ ^,^^ ,„ ^,«„»„z,.le»°„he«e,,,

^« Ä^ »«^' Me Steuer,. M.,. mchlichs. die>..de,.dl.ide,, m,d es

^'d^^e «r die '3,e «:«' ^chmI'3

darf, diese Schwächen des Vorschlages beseitigt sehen, ^ i« . .

man versucht die Ausgaben uni eben '0^
'»ich aber.nicht wagen "°chte, « " '"^'^ „, ^ele welches ich anstrebe, sich nähert,
aber auch noch einen zweiten Wg, d' "^ "^ " ' ^,^,s ^t den Fonds, die ,ncht für
Das ist der Weg, möglichst s^'"/^.H ^/^ ^ ,«, Resultat ws sein, das/zwar
bestnnmteZwecke vorgesehensind 3« w"h chasten, verschwunden sein. Diesen

''"'«°^.^,i^3 33 "d»7r.. -..«..,«.,,,.. d»« «»>,..
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Landes-Direktor Klein: Ich siehe genau auf dem Staudpunkte des Herrn Abgeordneten
Necker, und kann es nur der Ermüdung zuschreiben,wenn ich dies nicht näher ausgeführt habe.
Wir haben die Hoffnung, daß das Defizit vermieden werden kann, denn nach den vorläufigen
Ermittelungen giebt das letzte Etatsjahr einen Ueberschußvon ca. 90 000 M., sodaß also nur
ein Defizit von etwa 30 000 M. übrig bleibt. Dann ist die Hoffnung nicht unbegründet, daß
wir im nächsten Jahre wenigstens jene 30 000 M. ersparen werden. Wir brauchen uns also
wegen des etwaigen Defizits keine allzu große Sorge zu machen. Wir hatten bei dem Vorschlage,
die 120 000 M. unerhobeu zu lassen, auch noch einen Hintergedanken, indem wir hofften, eine
neue Einnahmeguelle erfchließen zu können, die uns wenigstens 120 000 M. einbringen wird.
Nach dem neuen Reglement der Provinzial-Feuer-Societiit soll nämlich die Provinz zur Vermeidung
der Erhebung etwaiger Nachpriimienvon den Versichertenbei der Provinzial-Feuer-Societiit nach
Erschöpfung des Nefervefonds die erforderlichenVorschüsseleisten und dagegen die Zinsen des
jetzigen Reservefonds dem Provinzial-Landtage zur Verfügung gestellt werden. Diese Zinsen
betragen zur Zeit über 120 000 M. jährlich.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Conze hat
das Wort.

AbgeordneterConze: Ich glaube annehmen zu dürfen, daß der Antrag Ianßcn wird
angenommen werden, und enthalte mich daher einer weiteren Bemerkung über diesen Puukt.
Dagegen bedauere ich, mich dem Unterantrage Sr. Durchlaucht des Fürsten zu Wied nicht
auschließen zu können. Wenn wir den Etat su Kloo annehmen und zugleich die Thür öffnen,
damit diefer Etat weiter über das Etatsjahr hinausgeführt werden kann, fo ist das etwas, was
sich mit geordneter Verwaltung nicht verträgt. Es steht nicht in der Macht des Provinzial-
Ausschusses,den Landtag zusammenzurufen,das steht im Belieben Sr. Majestät des Königs;
jedenfalls liegt es aber im Interesse der Verwaltung, daß der Provinzial-Landtag so früh berufen
werde, daß für die nächste Periode Beschluß gefaßt werdeu kann. Ich hatte mir schon früher
vorgenommen, um nicht von einer Einberufung überrascht zu werden, den Antrag zu stellen, der
Provinzial-Landtag möge den Wunsch aussprechen, regelmäßig zu einer bestimmtenZeit berufen
zu werden; als einen zweckmäßigenZeitpunkt möchte ich in Vorschlag bringen, die Zeit von Mitte
bis Ende Februar oder bis Mitte März. Unter Berücksichtiguugdieses Umstandes bitte ich
die Verfammlung, den Untcrantrag abzulehnen, dagegen auszusprechen, daß die Einberufung
des Provinzial - Landtages zu einer bestimmten Zeit von der Königlichen Regierung erbeten
werden möge.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Graf von
Hoensbroech hat das Wort.

Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Was den letzten Punkt betrifft, fo glaube ich,
würde das fchwerlich in Folge eines Antrags zu machen sein, sondern in Form einer Petition an
Se. Majestät, da ja durch Se. Majestät allein der Landtag einberufen werden kann. Zu dein
Unterantrag Sr. Durchlaucht des Fürsten zu Wied, wouach der jetzige Etat bestehen bleiben soll
bis einen Monat nach Schluß des nächsten Landtags, möchte ich bemerken, das kann event, zur
Folge haben, daß der Etat abläuft in der Mitte der Etatsperiode, und die Zustände, die daraus
sich entwickelnwürden, können für die Verwaltung durchaus nicht wünfchenswerth sein. Ich
mochte daher bitten, den Zusatzantrag dahin zu modifiziren,daß der Etat abläuft mit dem Jahre,
in welchem der nächste Provinzial-Landtag zusammentritt.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Ad ams: Der Herr Abgeordnete Bloem hat das Wort.
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Abgeordneter Vloem: Meine Herren! Der ProvnMal-Landtag hat d« Verpflichtung
den Haushalts-Etat zu prüfen und festzustellen, und er kann ftch von dieser Pflcht nur au
schwerwiegenden Gründen dispensiren. Als solcher Grund ist uns blos angegeben worden, daß
»der nächsten Woche der Landtag und der Reichstag in Berlin zusammentreten. Ich habe nun
e Ast7^ bezweifle sehr, daß hierdurch eine BMlußunfcihigket des Provmzial-

Landw^ werden wird. Selbst wenn dies der Fall w^e, so wurde dres voraus-

wt ^ —^" e7;nd7^Ä^
für emen großen Theck de N° sur d e ZM N ^ ^ ^ ^ ^^^^^ ^

Gehaltserhöhungen dann «nd shaw ^^^^^ ^ ^ ^ ,^ ^ ^„^, ^)nen.
^^St^w^^^ ^ams: Der Herr Abgeordnete Frhr. von

Solemache.A^ ^ ,, ,^,

würde, Hmat für ^i Jahre ^g^M^n^^^^ ^^^mand
emem solchen Vorsch age be'stunmen würd ^ «gt ab« g . ^^ ^^ ^ .^
laufende Jahr umfaßt, und es sich auch se r empfehlen, der heutigen

gebend den Antrag zu n^v m. ^ « b r ,^cy ^i ) ^^ ^^ ^^^ ^^
Geschäftslage eimgermaßen^^3« tagen ^ ^^ ^ ^
^enn AbgeordnetenIanßen Folge zu ^bM'^ ' ' ^ ^ ^^ ^^ ^.^^.,
laucht des Fürsten zu Wled gegenüber Der das Belieben der Krone gestellt

an die Zeit der "ten Pr°°mMl-Ve ^ g ^ ^^ .^^^
war, wann sie den "tag em^ ^ , ^ „^,^en Stillstand,
onnen, daß der Landtag mcht wustn ^rde und dm ^^^ ^^ ^^ ^^ ^

Nach §. 25 der neuen oft es die Geschäfteerfordern. Ich kann
2 Jahre wenigstens enmal mindesteSchwierigkeit machen würde,
"nr nun gar nicht denken Ich halte den Antrag also mindestens

r^^ ^egen aw, wie es vorhin bereits empfohlen,

Antrag hiermit zurück. ^.stnratl, Adams: Der Herr Abgeordnete Conze hat das Wort.
Stellvertr. Vorsitzende^ Grafen von Hoensbroech wollte ich nur
Abgeordneter Conze: Dem Herrn ^ ^, ^ ^ ^^^

erwidern, daß wir die alte F^m " r PeM n a S ^ ^ ^^ zur Verfügung
aß uns dagegen ein bequemerer Weg um Ve^ ^ ^ ^

steht durch die Anwesenheit des einem bestimmtenTermine ein¬

wollen, die Königliche Negierung möge " ^ ^ ^,^che Regierung von
berufen, fo richten wir an en Herrn ^b pwstdmtm d^ ^ AbgeordnetenBloem
unseren, Wunsch in Kenntniß zu fetzen. Was du ^emermug
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betrifft, daß eine an Iiloe-Annahme eine Verpflichtungüber den 1. April 1889 hinaus inuoluire,
so hat uns der Herr Landes-Direktor ausdrücklichgesagt und in seinem Vorschlageartikulirt, das;
aus der on dluoAnnahme keinerlei Berechtigungenund Ansprücheüber den 1. April 1889 hinaus
abgeleitet werden können, also wäre auch über Gehaltserhöhungen für das Jahr 1889/90 aufs
Neue zu beschließen.

Stelln ertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Der Herr AbgeordneteDr. Muth hat
das Wort.

Abgeordneter Dr. Muth: Meine Herren! Wir sind alle von dem Gefühle durchdrungen,
auf welches der Herr AbgeordneteVloem hingewiesen, daß wir die Pflicht haben, in eine sorg¬
fältige Prüfung der Finanzfragen einzutreten, und daß nur wichtigeGründe uns veranlassen
können, davon abzusehen. Diese Gründe liegen aber vor. Da ist zunächst der praktische Grund,
daß der Etat schon läuft, und wenn wir Aenderungen treffen wollten, so würde das unangenehme
Eonsequcnzenim Gefolge haben. Wir befinden uns in eiuer gewissen Continuität mit dem
alten Provinzial-Landtage, und haben dies schon dadurch bewiesen,daß wir Se. Durchlauchtden
Fürsten zu Wied wiedergewählthaben. Der Verwaltungs-Ausschußbestand früher aus 15, jetzt
nur aus 13 Personen. Derselbe ist wiederholt zusammengetretenund hat die Vorlagen berathen.
Wir haben heute den lichtvollenVortrag des Herrn Landes-Direktors Klein gehört und daraus
das Vertrauen gewonnen, daß eine durchaus gründlichePrüfung der Vorlagen erfolgt ist. So
lange nicht besondere Gesichtspunkte vorgebrachtwerden, bin ich der Meinung, daß wir den Herren
wohl Vertrauen schenken können. Was die Gehälter angeht, so handeln wir ohne jedes Präjudiz.
In diesem Punkte ist mit Ablauf des Etats rss inte^ra vorhanden, und wenn wir später wieder
zusammentreten, können wir darüber reden und unsere Wünscheaussprechen. Ich bitte Sie daher,
meine Herren, sich pure dem Vorschlagdes Herrn Landes-Direktors anzuschließen.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Es hat sich Niemand weiter zum Wort
gemeldet. Ich erlaube mir zu bemerken,daß wir zunächst über den Antrag Ianßen abzustimmen
haben, Falls Jemand noch zu dem Zusatz-AntragConze, Einberufung des Landtags im Febrnar,
zu sprechen wünscht, möchte ich ihn bitten, jetzt das Wort zu verlangen, da die Zeit der Einberufung
doch nicht eine fo untergeordneteNolle spielt. — Se. Durchlaucht Fürst zu Wied hat das Wort.

Se. Durchlaucht Fürst zu Wied: Ich möchte zu bedenken geben, daß gerade im
Februar häusig der Landtag in Berlin tagt und ein gleichzeitigesTagen für manches Mitglied
schwere Bedenkenhat, vielleicht wäre der November geeigneterund ins Auge zu fassen.

Stellvertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Freiherr
von Lo8 hat das Wort.

AbgeordneterFreiherr von Los: Seit langer Zeit haben wir hier getagt, und wir haben
zu allen Jahreszeiten getagt, zuletzt im Februar, und fast Alle, die nach Hause gingen, sagten
damals: „Das ist die günstigsteund die beste Zeit für die, die zu Hause nichts zu thun haben."
Für die Herren, welche in Berlin tagen, ist es allerdings ein großes Opfer, mehrmals auf der
Eisenbahn zwischen Berlin und Düsseldorf fahren zu müssen, aber das ist doch die große Minderzahl,
und gerade für uns vom Lande wäre die Zeit im Februar vor der Frühjahrbestellungdie angenehmste.

Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnetevon Grand-Ru
hat das Wort.

Abgeordnetervon Grand-Nn: Ich verzichte auf das Wort.
Stellvertr. VorsitzenderGeh. Iustizrath Adams: Der Herr AbgeordneteDr. Muth hat

das Wort.
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Abgeordneter Dr. Muth: Die Frage ist nicht in nnmittelbarem Zusammenhange mit
dem Etat, aber sie bedarf der näheren Prüfung und könnte ja der zu bildende»:Geschäftsordnungs-
Eommission zu diesem Zweck überwiesen werden; vielleicht kann sie dann am Samstag noch
besprochen werden.

Stelluertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Becker hat
das Wort

AbgeordneterBecker: Meine Herren! Mir scheint es nicht nothwendig, daß wir uns
über den Zeitpunkt, wann der nächste Landtag zusammentritt, schon jetzt schlüssigmache,,. Ich
denke vielmehr, wir überweisendie Frage den, Provinzial-Ausschuß,welcher unter Berücksichtigung
der hier geäußerten Wünschewohl den geeignetenZeitpunkt zu finden wissen wird, wann der
nächste Proviuzial-Laudtag cinzubcrufeuist. Nehmen wir heute den Autrag Ianßen an, dann ist
die Sache in die richtige Bahn gewiesen, und wir erwarten dann die Einberufung vor dem 1. April.

Stelluertr. Vorsitzender Geh. Iustizrath Adams: Der Herr Abgeordnete Conze hat
das Wort.

Abgeordneter Conze: Ich mochte bitten, meinen Antrag in diese,« Sinne der Geschäfts-
ordnungs-Commifsionzu überweifen.

Stellvertr. Vorsitzender Geh Iustizrath Adams: Ich werde darüber „ach Abstimmung
über den ersten Antrag bestimmen. Der vorliegendeAntrag Ianßen lautet:

„Der hohe Landtag wolle beschließen:
1. daß die Proviuzial-Verwaltung einschließlich Promuzial-Feuer-Societät und Landes¬

bank für das Etatsjahr vom 1. April 1888 bis 31. März 1889 beziehnngsweife
für die Proviuzial-Feuer-Societät vom 1. Januar bis 31. December 1888 nach
Maßgabe des vorgelegten Haupt-Etats und der demfelben beigefügten22 Spezial¬
Etats zu führe,, fei.

Ich verlefe auch die anderen Punkte desselben, da der Antrag ein einheitlicher ist und
nur zusammen darüber abgestimmtwerden kann. Ich verlese den zweiten Theil:

2. daß die Provinzial-Umlage für das Etatsjahr von, 1. April 1888 bis 31. März 1889
auf den bereits ausgefchriebencnBetrag von 2 960 000 M. festzusetzen und daß die
Beschlußfassungüber die Deckung des für das Jahr 1888/89 etwa sich ergebende,,
Defizits dem nächstenProuinzial-Landtage vorzubehaltensei;

3. daß die in den Etats enthaltenen Bewilligungen nur bis zum 31. Mai 1889 in
Kraft bleiben und daß keinerlei Rechte uud Ansprüche aus den vorliegenden Etats
über den 31. März 1889 hinaus von irgend einer Seite erworben werden können
und sollen."

Ich ersuche diejenigen Herren, welche für diesen Antrag, wie ich ihn eben verlesen habe,
sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Ich constatire, daß der Antrag mit großer Majorität angenommenist.
Ich erlaube mir, jetzt die Frage an Sie zu richten, ob Sie dem Antrage des Herr,,

AbgeordnetenConze zustimmen,daß der Landtag regelmäßig zu eiuer bestimmten Zeit im Febrnar
einberufen werde, und daß dieser Antrag der Geschäftsordnungs-Commissionzu überweifen fei.

Ich bitte diejenigen Herren, welche dafür sind, sich zu erheben. (Geschieht.)
Das Bureau ist nicht einig; wir müssen die Gegenprobe machen. Ich bitte diejenigen

Herren, welche gegen diesen Antrag sind, sich zu erheben. (Geschieht.)



Das Bureau ist auch jetzt noch zweifelhaft, ich bitte die Herren, sich smmntlichzu setzen.
Diejenigen Herren, welche für den Antrag sind, bitte ich nochmals aufzustehen und so lange
stehen zu bleiben, bis die Herren Schriftführer die Zählung vorgenommenhaben. (Geschieht.)

Ich bitte die Herren, Platz zu nehmen. Diejenigen Herren, welche gegen den Antrag
sind, bitte ich aufzustehen. (Geschieht.)

(Die Herren Schriftführer stellen das Resultat der Abstünmuug zusammcu.)
Ich coustatire, daß für deu Antrag 57, gegen denselben72 Herren gestimmt haben.

Der Antrag des Herrn AbgeordnetenConze ist somit abgelehnt.
(Der Vorsitzende Se. Durchlaucht Fürst zu Wied übernimmt den Vorsitz.)

Vorsitzender Fürst zu Wied: Meine Herren! Wir sind am Schlüsseder heutigenTages¬
ordnung, und ich habe Ihnen noch Vorschläge für die nächste Tagesordnung zu machen. Ich
würde Ihnen vorschlagen:

Weitere Eingänge;
Feststellungder Geschäftsordnung.
Meine Herren! Dazu würde ich hinzurechnenden Modus der Wahl der sämmtlichen

Commissionenincl. der Wahl des Provinzial - Aussclmssesund der Wahl einer Commission zur
Vornahme der Wahlprüfungen. Es ist in der Geschäftsordnung vorgesehen, daß in diese Wahl-
Prüfungs-Commission 9 Mitglieder gewählt., werden sollen. Ich muh Sie darauf aufmerksam
machen uud Ihrer Betrachtung anheimstellen, daß dieses eine sehr ungünstige Zahl ist, denn 6
und 9 läßt sich durch 5 nicht gut theilen. Ich würde Ihucu daher vorschlage», die Wahl-
Prüfungs-Commission ebenfalls aus 13 Mitgliedern bestehen zu lassen. Was die Wahl der Fach-
Commission anbelangt, so bemerke ich sür diejenigen Herren, welche den: Landtag noch nicht
angehört haben — wir verstehendarunter die Commission, welcher alle Angelegenheitenaus den
verschiedene»,Nessorts unserer Verwaltung überwiesenwerden, nud ist dieselbe in 5 Abtheilungen
eingetheilt. Als ziemlich nahe zusammengehörigsind die Abtheilungen 1 und 4, sowie 2 und 3
zu betrachten; die 5. Abtheilung ist separat. In 3 Ausschüssen, oder wie sie jetzt heißen würden
— Commissionen— sind die Sachen behandelt worden und bitte ich Sie, diese Vorschläge sich
bis morgen zu überlegeu. Dann käme noch auf die Tagesordnung

eine gutachtliche Aeußerung über den Entwurf eines Regulativs einer
Pensionskasse für die Bürgermeister der Landgemeinden.

Ich möchte dazu bemerken, daß die Vorlage des Herrn Landtags-Commissars und die
Vorlage des Provinzial-Verwaltungsraths, die Ihnen beide gedruckt vorliegen, zu gleicher Zeit
behandelt werden würden. Endlich würde ich Ihnen vorschlagen

Beschlußfassung über den Antrag bezüglich der Baracken auf der Wahner-
heide.

Wünfchen Sie sonst noch etwas auf die Tagesordnung, dann würde ich Ihnen vor¬
schlagen, noch die Diätenfrage für die Mitglieder des Provinzial-Landtngcs auf die Tages¬
ordnung zu fetzen. (Zustimmung.)

Es wird die Frage gestellt, um welche Zeit die nächste Sitzung beginnt und beantragt
AbgeordneterSchwitz die Eröffnung der Sitzung auf N Uhr festzustellen. (Hoho — Heiterkeit.
Ruf: 8 Uhr.)

Ich bitte diejenigen Herren, welche für den Antrag Schwitz sind, aufzustehen,(Geschieht.)
Das ist die Minorität. Es bleibt also bei 10 Uhr, (Glocke des Vorsitzenden) Bevor

ich schließe, ertheile ich das Wort zu einer Mittheilung dein Herrn Abgeordneten Friederichs.
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